
STADT BECKUM 

Öffentliche Bekanntmachung 

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und 

Demografie findet am Dienstag, dem 06.10.2020 um 17:00 Uhr in der Sporthalle der 

Sekundarschule Beckum, Windmühlenstraße 95, 59269 Beckum statt.  

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der 

Sitzung eingeladen. 

Es besteht „Mund-Nasen-Schutz-Pflicht“. Der Einlass ist nur mit Mund-Nasen-Schutz 

zulässig. Um den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern gewährleisten zu können, ist die 

Anzahl der Besucherinnen und Besucher auf 30 Personen plus 4 Personen der Presse 

beschränkt. Einlass ist ab 16:30 Uhr. Der Seiteneingang ist zu nutzen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1.  Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

2.  Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie 

vom 24.09.2020 – öffentlicher Teil – 

3.  Bericht der Verwaltung 

4.  Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Beckum  

– Beschluss über die Anregungen zur Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

– Beschluss der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Beckum 

Vorlage: 2020/0293 

5.  Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gelände des ehemaligen Schlachthofes 

– Antrag der SPD-Fraktion vom 19.08.2020 

Vorlage: 2020/0302 

6.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Everkeweg" 

– Abschluss des Durchführungsvertrages 

Vorlage: 2020/0308 

7.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Everkeweg" 

1. Beschluss über die Stellungnahmen 

2. Satzungsbeschluss 

Vorlage: 2020/0101 

8.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Nicht öffentlicher Teil: 

1.  Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie 

vom 24.09.2020 – nicht öffentlicher Teil – 

2.  Integrierte Gesamtplanung "Auf dem Jakob" 

– Initiierung eines Investorenauswahlverfahrens 

Vorlage: 2020/0295 
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3.  Bericht der Verwaltung 

4.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 

 

Beckum, den 24.09.2020 gezeichnet 

Andreas Kühnel 

Vorsitz 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Denkert 2020/0293 

Telefon: 02521 29-170 öffentlich 

Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Beckum  

– Beschluss über die Anregungen zur Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

– Beschluss der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Beckum 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

06.10.2020 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Beckum eingegangenen 

Anregungen werden, wie in Anlage 5 zur Vorlage dargestellt, behandelt. 

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Beckum wird, wie in Anlage 6 

zur Vorlage dargestellt, beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Die Kosten für die Erarbeitung der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die 

Stadt Beckum betragen 38.907,05 Euro. 

Finanzierung 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2020 als Ermächtigungsüber-

tragung aus dem Jahr 2019 unter dem Produktkonto 090101.529110/729110 – Aufwand 

Einzelhandelskonzept – zur Verfügung. 

 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Das Einzelhandelskonzept wird in kommunaler Selbstverwaltung auf Grundlage des Lan-

desentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) erstellt. 

Demografischer Wandel 

Eine wichtige Aufgabe ist es, die Bevölkerung – bei sich ändernden Strukturen und Kon-

sumverhalten – in Zukunft bedarfsgerecht mit Gütern des täglichen Bedarfs und darüber 

hinaus versorgen zu können. Das Einzelhandelskonzept kann hierzu einen Beitrag leisten. 
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Erläuterungen 

Die Stadt Beckum hat im Jahr 2009 ein gesamtstädtisches Einzelhandelskonzept erarbeitet, 

das durch den Rat im Jahr 2010 als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen wur-

de. Seither haben sich erhebliche Veränderungen der Einzelhandelssituation und der Rah-

menbedingungen ergeben. 

Das Konzept wird daher fortgeschrieben und ein neues gesamtstädtisches Beckumer Ein-

zelhandelskonzept erstellt. 

Das Einzelhandelskonzept soll die gesamtstädtische Analyse der Einzelhandelssituation 

beinhalten und als Handlungskonzept für die zukünftige Planung des Einzelhandels in 

Beckum dienen. Weiterhin soll es als Instrument zur Steuerung der Einzelhandelsentwick-

lung als zu berücksichtigendes Entwicklungskonzept gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 11 Bau-

gesetzbuch Verwendung finden, um unter anderem die Möglichkeit eines Ausschlusses 

oder die Zulässigkeit von zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten gegebe-

nenfalls im Rahmen von Bauleitplanverfahren begründen zu können. 

Nach umfangreichen Vorarbeiten und Analysen wurden 2 Ortsbegehungen und 

3 Besprechungstermine eines Arbeitskreises durchgeführt. Teilgenommen haben neben 

dem beauftragten Büro und der Verwaltung auch Vertreter der Bezirksregierung Münster, 

der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, des Einzelhandelsverbands Westfalen-

Münsterland, der Handwerkskammer Münster sowie der City.Initiative.Beckum e. V. und 

des Gewerbevereins Neubeckum. Dabei wurden die Ergebnisse der Strukturanalyse und 

Befragungen intensiv diskutiert und die wesentlichen Eckpunkte der künftigen Einzelhan-

delsentwicklung erarbeitet. 

Nach diesen Vorarbeiten, Abstimmungen und einem ersten Ergebnisbericht im Ausschuss 

für Stadtentwicklung und Demografie wurden durch einen Vertreter der beauftragten 

Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbB aus Dortmund in der Sitzung 

am 11.12.2019 die wesentlichen Inhalte der künftigen Einzelhandelsentwicklung darge-

stellt. 

Zentrale Punkte waren dabei die Ermittlung von Potenzialen sowie konzeptionelle Aussa-

gen zu den zentralen Versorgungsbereichen, der Nahversorgung und der Sonderstandorte. 

Darüber hinaus wurde ein Vorschlag zur Anpassung der Beckumer Sortimentsliste und der 

künftigen Steuerungsleitsätze vorgestellt (siehe Vorlage 2019/0315). 

Der Ausschuss hat den vorgeschlagenen Inhalten zur künftigen Entwicklung des Einzelhan-

dels nach Diskussion im Wesentlichen zugestimmt und das Büro wurde beauftragt, den 

Entwurf des Einzelhandelskonzeptes auf Grundlage der dargestellten Ergebnisse und Vor-

gaben zu erstellen. 

Der Entwurf zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes wurde in der Sitzung des Aus-

schuss für Stadtentwicklung und Demografie am 23.06.2020 vorgestellt und die Beteili-

gung der betroffenen Behörden, der Nachbarkommunen und der Öffentlichkeit beschlos-

sen (siehe Vorlage 2020/0079). 

Die Beteiligung wurde in der Zeit vom 20.07.2020 bis zum 31.08.2020 durchgeführt. Seitens 

der Öffentlichkeit und der Nachbarkommunen wurden keine Stellungnahmen vorgebracht. 



- 3 - 

Zum Inhalt des Entwurfs der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes wurden 

4 Stellungnahmen abgegeben: 

 Kreis Warendorf – Stellungnahme vom 10.08.2020 (siehe Anlage 1 zur Vorlage), 

 Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen – Schreiben vom 26.08.2020 (siehe 

Anlage 2 zur Vorlage), 

 Bezirksregierung Münster – Schreiben vom 31.08.2020 (siehe Anlage 3 zur Vorlage), 

 Handelsverband Nordrhein-Westfalen, Westfalen – Münsterland – Schreiben vom 

31.08.2020 (siehe Anlage 4 zur Vorlage). 

Die Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbB hat die Stellungnahmen 

geprüft und hierzu Abwägungsvorschläge erarbeitet. Diese sind als Anlage 5 zur Vorlage 

beigefügt. 

Ein Vertreter der Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbB wird in der 

Sitzung anwesend sein und auf Wunsch die jeweiligen Punkte erläutern. 

Sofern den Abwägungsvorschlägen zugestimmt wird, kann die als Anlage 6 zur Vorlage 

beigefügte Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes beschlossen werden. 

 

 

Anlage(n): 

1 Stellungnahme des Kreises Warendorf 

2 Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 

3 Stellungnahme der Bezirksregierung Münster 

4 Stellungnahme des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen, Westfalen – Münsterland 

5 Abwägungstabelle 

6 Endbericht 

 

 



Stellungnahme(n) (Stand: 11.08.2020)

Sie betrachten: Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes

Verfahrensschritt: Beteiligung der Öffentlichkeit, betroffener Behörden und Nachbarkommunen

Zeitraum: 20.07.2020 - 31.08.2020

Behörde: Kreis Warendorf - Der Landrat

Frist: 31.08.2020 

Stellungnahme: Erstellt von: Erhard Ziller, am: 10.08.2020 , Aktenzeichen: -

Stellungnahme

Zu dem o.a. Planungsvorhaben habe ich keine Anregungen und Bedenken.

Hinweis:
Bezüglich der neuen Sortimentsliste empfiehlt es sich, diese in die textlichen Festsetzungen /
Begründung der entsprechenden Bauleitpläne zu übernehmen bzw. die vorhandene Liste derer
entsprechend zu aktualisieren.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez. Erhard Ziller
Planungsrecht
Hinweis: Dieses Schreiben wurde automatisiert erstellt und ist daher nicht unterschrieben.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

Anlage 1 zur Vorlage 2020/0293
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IHK Nord Westfalen | Postfach 4024 | 48022 Münster 

Stadt Beckum 
Ralf Bzdok 
Fachdienst Stadtplanung und 
Wirtschaftsförderung 
Postfach 18 63 
59248 Beckum 

Industrie- und Handelskammer 
Nord Westfalen 

Sentmaringer Weg 61 
48151 Münster 
www.ihk-nordwestfalen.de 

Ansprechpartner: 
Christian Paasche 

Telefon 0251 707-228 
Telefax 0251 707-8228 
paasche@ihk-nordwestfalen.de 

26. August 2020

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen
Region: Kreisfreie Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Münster und Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf 1/4

Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Beckum 

hier: Beteiligung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 

Ihr Schreiben vom 17.07.2020; Unser Zeichen: 116001 

Sehr geehrter Herr Bzdok, 

für die Übersendung des Entwurfs zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der 

Stadt Beckum bedanken wir uns. Gerne nehmen wir hierzu wie folgt Stellung. 

Einzelhandelskonzepte sind ein wirkungsvolles Instrument für eine gezielte Entwicklung des 

örtlichen Einzelhandels. Sie verhindern nicht den Wettbewerb, sondern lenken die Entwick-

lungen auf geeignete Standorte und vermeiden so städtebauliche Fehlentwicklungen. Sie 

schaffen Klarheit über die Vorstellungen der Kommune und geben Investitions- und 

Planungssicherheit für alle Marktteilnehmer. Die Erarbeitung bzw. Fortschreibung von 

Einzelhandelskonzepten wird seitens der IHK Nord Westfalen ausdrücklich begrüßt. Für die 

Möglichkeit, uns im Rahmen der Fortschreibung einbringen zu können, bedanken wir uns.  

Das beauftragte Gutachterbüro, Stadt+Handel aus Dortmund, hat unseres Erachtens die 

empirische Erhebung umfangreich und im Wesentlichen korrekt durchgeführt. Im Bereich 

von Marktabgrenzung sowie Prognose von Kaufkraftentwicklungen und Umsatzerwartungen 

liegen immer gewisse Unwägbarkeiten. Die Aussagen des Gutachterbüros beruhen auf 

nachvollziehbaren Annahmen, so dass eine verlässliche Basis für die konzeptionellen 

Empfehlungen zur zukünftigen Steuerung des Einzelhandels besteht.  

Zu den hierauf aufbauenden konzeptionellen Empfehlungen im Rahmen der Fortschreibung 

des Einzelhandelskonzeptes nehmen wir wie folgt Stellung.  

Anlage 2 zur Vorlage 2020/0293TOP Ö  4TOP Ö  4
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Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen 
Region: Kreisfreie Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Münster und Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf 
 

Bewertung der Leitlinien und Ziele zur Einzelhandelsentwicklung 
Mit Hilfe des räumlichen Entwicklungsleitbildes und der Zielvorstellungen wird ein schlüs-
siger, nachvollziehbarer und auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmter Rahmen definiert, 
an dem sich künftige Entscheidungen zur Einzelhandelsentwicklung zu orientieren haben.  
 
Bewertung des Standortkonzepts – zentrale Versorgungsbereiche  

In dem Standortkonzept werden die Versorgungsschwerpunkte im Sinne einer räumlich-

funktionalen Arbeitsteilung in ein hierarchisches Zentrenmodell gegliedert und es werden 

Versorgungsfunktionen zugewiesen. In Beckum besteht das Standortsystem aus dem 

Hauptzentrum Beckum, dem Stadtteilzentrum Neubeckum, den solitären Nahversorgungs-

standorten mit und ohne besonderer Versorgungsfunktion, den sonstigen Lagen sowie dem 

Sonderstandort Grevenbrede. 

 

Die angepassten räumlichen Abgrenzungen der zentralen Versorgungsbereiche sowie die 

Neueinordnung einzelner Standortbereiche sind im Wesentlichen nachvollziehbar. 

Entsprechende städtebauliche Begründungen hierzu liegen vor. Die formulierten räumlichen 

Zielvorstellungen der einzelnen Standortbereiche sind geeignet, die Versorgungsfunktion 

der Gesamtstadt Beckum zu stärken und zu entwickeln.  

 

Bewertung des Standortkonzepts – Nahversorgung 

Im Rahmen des Nahversorgungskonzeptes werden die Kriterien und Empfehlungen zu den 

Nahversorgungsstandorten in den sonstigen Lagen formuliert. Die Kriterien sind im Wesent-

lichen nachvollziehbar. Die hiermit verbundenen Entwicklungsoptionen (u.a. hinsichtlich der 

Dimensionierung) bedürfen im nachgelagerten Verfahren einer Einzelfallprüfung. Im 

Rahmen des konkreten Bauleitplanverfahrens hat die Weiterentwicklung dieser Standort-

lagen zumindest ab der Schwelle der Großflächigkeit unter Beachtung der Zielvorgaben des 

LEP NRW (u.a.  Ziel 6.5-2) sowie unter Berücksichtigung des Einzelhandelserlasses NRW 

(u.a. Abgrenzung Nahbereich, Nahversorgungsbezug etc.) zu erfolgen. 

 

Der Standortbereich an der Cheruskerstraße wird nunmehr als Nahversorgungsstandort 

ausgewiesen, wenngleich die formulierten Kriterien hierzu nur in Teilen erfüllt sind (fehlende 

städtebauliche Integration). Bei einer Verbesserung der Standortrahmenbedingungen ist 

gemäß Konzept eine perspektivische Ausweisung als Nahversorgungsstandort mit 

besonderer Versorgungsfunktion denkbar (Kap. 7.3.1, S. 111). Wir empfehlen – analog zum 

perspektivischen Nahversorgungsstandort Netto, Neubeckumer Straße – auch hier den 

expliziten Hinweis, dass dies an einen deutlichen Zuwachs der Mantelbevölkerung sowie 

eine Verbesserung der städtebaulichen Integration gebunden ist.  
 
Bewertung des Sonderstandortkonzeptes: 

Der künftig einzige Sonderstandort Grevenbrede ist Ansiedlungsbereich für den 

großflächigen Einzelhandel mit einem nicht zentrenrelevanten Sortimentsschwerpunkt. Die 

Bündelung entsprechender Einzelhandelsbetriebe auf den definierten Bereich trägt mittelbar 

zu einem reduzierten Ressourcenverbrauch und einer besseren Auslastung örtlicher 

Infrastrukturen bei und wird daher begrüßt. Die Entwicklungsempfehlungen für den 

Standortbereich entsprechen den generellen Zielvorstellungen zur Einzelhandelssteuerung.  
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Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen 
Region: Kreisfreie Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Münster und Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf 
 

Bewertung des Sortimentskonzepts („örtliche Sortimentsliste“) 

Die örtliche Sortimentsliste stellt ein unverzichtbares Instrument zur Steuerung der 

Einzelhandelsentwicklung im Rahmen der Bauleitplanung sowie von Baugenehmigungs-

verfahren dar. Bei der Herleitung der örtlichen Sortimentsliste der Stadt Beckum sind die 

zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente anhand der örtlichen Gegebenheiten in 

nachvollziehbarer Weise festgelegt worden. Allerdings wird bei dem nahversorgungs-

relevanten Sortiment „Zoologischer Bedarf und lebende Tiere“ in der Auflistung auf den 

zoologischen Bedarf abgezielt. Die textlichen Ausführungen zielen indes – wie bereits im 

Arbeitskreis angeregt – auf „Heim- / Kleintierfutter“ ab. Dieser Widerspruch ist zu beheben.  
 
Bewertung der Handlungsgrundsätze 

Die Ansiedlungsregeln und Grundsätze konkretisieren die Ziele und bilden die Grundlage für 

die Bewertung einzelner Standorte hinsichtlich ihrer Eignung als Einzelhandelsstandort im 

Rahmen bauleitplanerischer Abwägungen bzw. von Baugenehmigungsverfahren. Auch 

zeigen sie konkrete Standort- und Entwicklungsperspektiven auf und verbessern die 

Planungssicherheit. Die formulierten Ansiedlungsregeln sind aus unserer Sicht grundsätzlich 

geeignet, die gemeindlichen Ziele zur Einzelhandelsentwicklung umzusetzen.  

 

Bei dem Leitsatz I empfehlen wir – analog zu den Ansiedlungsregeln das nahversorgungs-

relevanten Einzelhandels (Leitsatz II) – den expliziten Hinweis, dass in städtebaulich nicht 

integrierten Lagen der zentrenrelevante Einzelhandel ausgeschlossen ist.  

 

Bei dem Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten (Leitsatz III) ist insbesondere 

eine Entwicklung am Sonderstandort zu prüfen. Die weiteren Gewerbe- und Industriegebiete 

sind aus unserer Sicht von Einzelhandel eher freizuhalten. Wir empfehlen daher den Aus-

schluss von Einzelhandel in Gewerbe- und Industriegebieten ohne Einzelhandels-

vorprägung, um das Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen nicht zu „verknappen“.  

 
Der Leitsatz IV bietet bestehenden Betrieben faktisch einen „aktiven Bestandsschutz“ im 
Rahmen einer Einzelfallprüfung anhand definierter Kriterien. Aus unserer Sicht sollte dieser 
Leitsatz nur unter Berücksichtigung aller angeführter Kriterien Anwendung finden. Bei 
großflächigen Einzelhandelsbetrieben kann eine Erweiterung zudem nur unter Beachtung 
des Ziels 6.5-7 des LEP NRW begründet werden.  
 
Lt. Fußnote 48 ist eine Verkaufsflächenerweiterung innerhalb der Geltungsdauer des 
Konzeptes zulässig. Dies stellt de facto nur eine zeitliche Befristung dar mit der Konse-
quenz, dass über die Jahre dennoch ein sukzessiver Ausbau möglich ist bzw. durch eine 
Konzeptfortschreibung ermöglicht werden kann. Wir empfehlen daher – auch als Ergebnis 
des Arbeitskreises – die Streichung der Ausführungen zur Geltungsdauer bzw. der Fußnote. 
 
Der Leitsatz V ermöglicht eine Anpassung der räumlichen Grenzen zentraler Versorgungs-
bereiche. Wir begrüßen, dass zur Änderung des zentralen Versorgungsbereichs ein Rats-
beschluss erforderlich ist. Es sollte im Vorfeld allerdings auch eine (informelle) Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange bzw. Fachbehörden erfolgen.  
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Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen 
Region: Kreisfreie Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Münster und Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf 
 

In der Ansiedlungsregel VI wird für den kleinflächigen Annex-Handel eine Ausnahmeregel 

definiert. Im Einzelfall kann eine weitere Begrenzung notwendig sein, damit sich der Annex-

Handel nicht zu einem selbständigen Einzelhandel mit beachtlichem städtebaulichem 

Gewicht entwickelt. Empfehlenswert kann die notwendige Unterordnung durch eine absolute 

oder relative Beschränkung der Verkaufsfläche sein (siehe Kuschnerus et al., Der 

standortgerechte Einzelhandel, 2. Auflage 2018, S. 305). Entsprechende Empfehlungen im 

Rahmen des Einzelhandelskonzeptes können die Steuerungswirkung erhöhen.  

 

Sonstiges 
Wir begrüßen die Ausführungen zu den verkaufsoffenen Sonntagen. Verkaufsoffene 
Sonntage sind ein wichtiges Instrument zur Profilbildung der Stadt und eine Möglichkeit für 
den stationären Einzelhandel, seine Leistungsfähigkeit und seinen Service zu präsentieren. 
Einzelhandelskonzepte können als ergänzende Begründung im Rahmen der Beantragung 
von verkaufsoffenen Sonntagen herangezogen werden. Wir empfehlen daher bereits im 
Rahmen des Einzelhandelskonzeptes zu prüfen, ob zusätzlich eine besondere 
„Problemlage“ oder eine konkrete Gefährdungssituation (Leerstände, Mindernutzungen, 
Frequenzrückgänge o.ä.) besteht, die als weiteren rechtfertigenden Sachgrund („öffentliches 
Interesse“) eine Ausnahme von dem Sonn- und Feiertagsschutz darstellen kann.  
 
Wir weisen weiter darauf hin, dass das Konzept erst durch einen politischen Beschluss eine 
Bindungswirkung innerhalb der Verwaltung entwickelt. Die Erfolge solcher Konzepte hängen 
zudem von einer konsequenten Umsetzung in der Stadtentwicklung ab, d.h. die Empfehlun-
gen des Konzeptes müssen durch Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren umgesetzt 
werden. So wird eine hohe Planungs- und Rechtssicherheit für alle Akteure erlangt. 

 
Abschließend empfehlen wir – sofern nicht bereits erfolgt – sich für ein laufendes Monitoring 
die erfassten Einzelhandelsdaten zur eigenen Verwendung auszuhändigen zu lassen. Diese 
können dann laufend aktualisiert und Veränderungen im Zeitverlauf nachvollzogen werden.  

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüße 

 

gez. Christian Paasche    

 



Bezirksregierung Münster

28.08.2020 

Seite 1 von 5 

Aktenzeichen: 
32.02.570008-004/2019.0001 

Auskunft erteilt: 
Michael Wolf 

Durchwahl: 
+49 (0)251 411-1795 , ?

Telefax:
+49 (0)251 411-81795

Raum: 303 , ? 

E-Mail:
Michael.Wolf
@brms.nrw.de

Bezirksregierung Münster    48128 Münster 

Bitte verwenden Sie 
ausschließlich die geänderte 
Post- und Lieferanschrift: 
Bezirksregierung Münster 
48128 Münster 

Dienstgebäude: 
Domplatz 1-3 
48143 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 
Telefax: +49 (0)251 411-82525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV - Haltestellen: 
Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Albrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 

Grünes Umweltschutztelefon: 
+49 (0)251 411 – 3300

Konto der Landeshauptkasse: 

Landesbank Hessen-Thürin-
gen (Helaba) 

IBAN : DE59 3005 0000 0001 
6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Gläubiger-ID 
DE59ZZZ00000094452 

Stadt Beckum 
Fachdienst Stadtplanung 
und Wirtschaftsförderung 
z. Hd. Herrn Ralf Bzdok
Postfach 18 63
59248 Beckum

Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Beckum 
Landesplanerische Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung 

Ihr Schreiben vom 17.07.2020 

Sehr geehrter Herr Bzdok, 

für die Beteiligung der Bezirksregierung bei der Fortschreibung des Ein-
zelhandelskonzeptes der Stadt Beckum danke ich Ihnen. 
Aus raumordnerischer Sicht ist von Bedeutung, inwieweit die Aussagen 
des Konzepts mit den Zielen und Grundsätzen in Kapitel 6.5 des Lan-
desentwicklungsplans NRW abgestimmt sind. Besondere Schwerpunkt 
sind hierbei die Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche (ZVB) 
und die ortsspezifische Sortimentsliste der Stadt Beckum. 

Abgrenzung der Zentralen Versorgungsbereiche Beckum und Neu-
beckum 

Der Entwurf des Konzepts sieht für das Gebiet der Stadt Beckum wie 
bisher mit dem "Hauptgeschäftszentrum Beckum" und dem "Stadtteil-
zentrum Neubeckum" zwei zentrale Versorgungsbereiche vor. Gegen-
über dem bisherigen Konzept werden diese Bereiche in einigen Randla-
gen reduziert bzw. geringfügig erweitert. 

Anlage 3 zur Vorlage 2020/0293
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Aus landesplanerischer Sicht sind diese Abgrenzungen nachvoll-
ziehbar. 
 
 
Nahversorgung 
 
Der Konzeptentwurf weist mehrere Standorte mit Lebensmittelbetrieben 
in Beckum und in Neubeckum als Nahversorgungsstandorte zur wohn-
ortnahen Versorgung mit entsprechenden Sortimenten aus. In diesem 
Rahmen erfolgt eine besondere Betrachtung der Nahversorgungssitua-
tion im Beckumer Süden. Zu den Standorten werden Entwicklungsziele 
und -empfehlungen formuliert. 
Die zu ihrer Festlegung zugrunde gelegten Abgrenzungskriterien und 
das vorgeschlagene Prüfschema sind im Großen und Ganzen nachvoll-
ziehbar. Dies gilt auch für die Aufnahme einer Radfahrzeit von maximal 
10 Minuten bzw. 2 km-Radfahrdistanz. 
 
Allerdings sollten folgende Punkte bei den weiteren Abwägungen zur 
Konzeptaufstellung berücksichtigt werden: 
 
– Der Unterschied zwischen Ziel 2 und Ziel 3 der Empfehlung zur Nah-

versorgung wird nicht deutlich, denn im Zweifelsfall würde Ziel 2 im 
Hinblick auf eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung immer greifen. 
Hier sollte eine Klarstellung zu Ziel 3 erfolgen. 

 
– Der Nahversorgungsstandort "Lippweg" (Aldi) ist zwar verkehrlich be-

sonders gut erreichbar, liegt aber nur 150 m von einem Lebensmittel-
einzelhandelsstandort im ZVB entfernt und steht als Standort somit in 
Konkurrenz zu dem Standort im ZVB. Insofern sollte bei den Entwick-
lungszielen darüber nachgedacht werden, auf die Kennzeichnung 
"mit besonderer Nahversorgungsfunktion" bei diesem Standort zu 
verzichten. 

 
– Die Einstufung des Standorts "Mark I" (Lidl) in Neubeckum als nur be-

dingt integriert und damit als Bestandsstandort wird geteilt. Aus lan-
desplanerischer Sicht ist darauf hinzuweisen, dass der Standort der-
zeit in einem regionalplanerisch festgelegten Bereich für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen (GIB) liegt. Mit Blick auf Ziel 6.5-1 des 
LEPs NRW hat er damit keine Entwicklungschancen. 
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– Zum Prüfschema in Abschnitt 7.4 ist anzumerken, dass die empfohle-
nen Schritte zwar plausibel sind. Dennoch sind sie für landesplaneri-
schen Anpassungsverfahren nicht bindend, da hier bei der Prüfung 
insbesondere auf Einhaltung der Vorgaben von Ziel 6.5-2 in Verbin-
dung mit Ziel 6.5-3 LEP NRW abzustellen ist. Dies gilt insbesondere 
auch für die Ausführungen zur Spannweite von Kaufkraftabschöpfun-
gen bis zu 45 %, in Ausnahmefällen bis zu 50 %. 
 
In diesem Zusammenhang wird die Aufnahme einer 50 %-Ausnahme 
in das Prüfkriterium sehr kritisch beurteilt. Anhaltspunkte, unter wel-
chen Gesichtspunkten eine solche Ausnahme städtebaulich greifen 
könnte, werden im Entwurf nicht genannt. Somit suggeriert die Aus-
nahme potenziellen Investoren im Falle angedachter Erweiterungen 
von Nahversorgungsstandorten vielmehr, mehr Kaufkraft außerhalb 
der zentralen Versorgungsbereiche binden zu können und damit auch 
mehr Verkaufsflächen realisieren zu können. Dies geht letztlich zu 
Lasten der Innenstädte, selbst wenn die Auswirkungen nicht als "we-
sentliche Beeinträchtigung" einzustufen sind. Es wird daher empfoh-
len, auf die Nennung einer Ausnahmemöglichkeit im Konzept zu ver-
zichten. Wie in Fußnote 41 zurecht erwähnt, ist die Höhe der Kauf-
kraftabschöpfung letztlich Gegenstand einzelfallbezogener Verträg-
lichkeitsbewertungen. 

 
 
Beckumer (Sortiments-) Liste 
 
Die künftige Sortimentsliste der Stadt Beckum weist Änderungen auf, 
die teilweise auf einer stärkeren Differenzierung bisheriger Sortiments-
gruppen in Zentrenrelevanz und Nicht-Zentrenrelevanz sowie auf Zu-
sammenlegungen bisheriger kleinerer Sortimentsgruppen beruhen. 
Hierzu ist Folgendes anzumerken: 
 
– Durch die Zusammenfassung von Sportbekleidung und Sportartikel 

als zentrenrelevant und die gleichzeitige Ausklammerung von Reit-
sportartikeln als nicht zentrenrelevant könnte der Eindruck entstehen, 
dass auch Reitsportbekleidung in der Beckumer Liste als nicht zen-
trenrelevant eingestuft wird. Dies würde aber der Anlage 1 zu Kapitel 
6.5 des LEPs NRW widersprechen, da Sportbekleidung stets als zen-
trenrelevant einzustufen ist und nur bei Teilsortimenten der Sportarti-
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kel Ausnahmemöglichkeiten bestehen. Um eine entsprechende Klar-
stellung in der Sortimentsliste, z. B. durch den Zusatz "(ohne Reit-
sportbekleidung)" beim Sortiment "Reitsportartikel" im nicht zentren-
relevanten Sortimentsteil, wird daher gebeten. 

 
– Das als nicht zentrenrelevant eingestufte Sortiment "Gartenartikel" ist 

zu unbestimmt und bedarf einer weitergehenden Klarstellung, was 
darunter zu verstehen ist, zumal "Pflanzen/Pflanzartikel" dem Kon-
zept zufolge eine eigenständige nicht zentrenrelevante Sortiments-
gruppe darstellen. 

 
– Die Sortimente "Gardinen" sowie "Lampen/Leuchten" sind in dem 

noch geltenden Einzelhandelskonzept der Stadt Beckum als zentren-
relevant eingestuft worden. Den Beurteilungskriterien zufolge erfüllen 
diese Sortimente aus meiner Sicht durchaus die Anforderungen für 
eine grundsätzliche Einstufung als zentrenrelevant. Für die vorge-
schlagene Einstufung als nicht zentrenrelevant scheint nur die städte-
bauliche Verortungsanalyse, wonach nur 7 % bzw. 2 % der Verkaufs-
flächen dieser Sortimente im ZVB liegen, maßgeblich gewesen zu 
sein. Angesichts der Leerstandsituation in der Beckumer Innenstadt 
sollte hierzu eine tiefergehende städtebauliche Abwägung erfolgen. 
Dabei sollte neben der derzeitigen Angebotssituation auch berück-
sichtigt werden, dass sich durch eine Einstufung als nicht zentrenrele-
vant der Druck auf die zentralen Versorgungsbereiche erhöht, wenn 
dadurch knapp 800 qm für andere zentrenrelevante Randsortimente 
in den Einzelhandelbetrieben außerhalb der zentralen Lagen "frei" 
werden. Zugleich würden potenzielle Investoren dieser Sortiments-
gruppen eher auf nicht integrierte Standorte gelenkt. 

 
Im Ergebnis ist aus landesplanerischer Sicht festzuhalten, dass die 
Vorgaben des LEPs NRW entsprechend der Anlage 1 zu Kapitel 6.5 
nur mit entsprechender Klarstellung der Zentrenrelevanz des 
Teilsortiments "Reitsportbekleidung" in der Beckumer Sortiments-
liste eingehalten werden. 
 
 
Weitere Hinweise zum Konzeptentwurf 
 
Die in Kapitel 10 des Entwurfs beschriebenen Steuerungsleitsätze wer-
den zur Kenntnis genommen. Sie können für die Einzelhandelsteuerung 
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der Stadt Beckum weiterhin eine wichtige Orientierung sein. Für landes-
planerische Stellungnahmen zu großflächigen Einzelhandelsvorhaben 
o. ä. sind sie allerdings nicht maßgeblich. 
 
 
Falls der Rat der Stadt Beckum die Fortschreibung des Einzelhandels-
konzepts beschließen sollte, bitten ich, mich im Anschluss darüber zu in-
formieren und mir die dann beschlossene Version des Konzepts zukom-
men zu lassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Dr. M. Wolf 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Auskunft erteilt: Herr Denkert 2020/0302 

Telefon: 02521 29-170 öffentlich 

Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gelände des ehemaligen Schlachthofes 

– Antrag der SPD-Fraktion vom 19.08.2020 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

06.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

ohne 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen und Satzungen nach den §§ 34 und 

35 Baugesetzbuch (BauGB) erfolgen im Rahmen der gemeindlichen Planungshoheit nach 

den Vorschriften des BauGB. 

Demografischer Wandel 

Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung ist die Planung und Erschließung von 

Wohnbauflächen erforderlich, um die Wohnraumbedarfe abdecken zu können. 

Erläuterungen  

Mit Schreiben vom 19.08.2020 beantragt die SPD-Fraktion für das Gelände des ehemaligen 

Schlachthofes einen Bebauungsplan aufzustellen, der als Planungsziel die Errichtung einer 

Wohnbebauung vorsieht. Zur weiteren Begründung wird auf den Antrag der SPD-Fraktion 

verwiesen (siehe Anlage 1 zur Vorlage). 

Die unter anderem mit der Liegenschaftsbetreuung der Grundstücke der Tönnies Grundbe-

sitz GmbH & Co. KG aus Rheda-Wiedenbrück betraute Asset Immobilien GmbH & Co. KG 

aus Rheda-Wiedenbrück wird im Haupt- und Finanzausschuss am 29.09.2020 das soge-

nannte „Wohnraumprojekt der Firma Tönnies“ vorstellen. Dieses versteht sich als Gesamt-

perspektive für zahlreiche Standorte in der Region, darunter auch mehrere in Beckum. Es 

dient auch der Einordnung der Entwicklungsperspektive des ehemaligen Schlachthofge-

ländes in Beckum. Eine Entscheidung, ob und gegebenenfalls in welcher Form (Angebots-

bebauungsplan, vorhabenbezogener Bebauungsplan) ein Bebauungsplan für das Gelände 

aufzustellen ist, sollte in Abhängigkeit der weiteren Projektentwicklung beziehungsweise 

der noch zu konkretisierenden städtebaulichen Planung erfolgen. 
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Das Gelände des bisherigen Schlachthofes hat sich in dieser gewachsenen städtischen Lage 

sukzessive auf der Basis von § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich) entwickelt. Ein Bebau-

ungsplan existiert nicht. Im Flächennutzungsplan der Stadt Beckum ist die Fläche als ge-

mischte Baufläche (MI) dargestellt.  

 

Anlage(n): 

1 Antrag der SPD-Fraktion vom 19.08.2020 

2 Überblick Standort 

 

 



Die Zukunft im Blick. 
Herrn Bürgermeister 
Dr. Karl-Uwe Strothmann 
Stadt Beckum 
Weststr. 46 
59269 Beckum 

 
 
 
 
Beckum, 19. August 2020 
 
 
Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gelände des ehemaligen 
Schlachthofes zwischen dem Holtmarweg und dem Werseweg 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

 

die SPD-Fraktion stellt hiermit den Antrag, für das Gelände des ehemaligen Schlachthofes 

zwischen dem Holtmarweg und dem Werseweg einen Bebauungsplan aufzustellen, der 

als Planungsziel die Errichtung einer Wohnbebauung vorsieht. Der genaue Geltungsbe-

reich und die Ausformulierung der Planungsziele für das Areal und bei Bedarf auch für 

darüberhinausgehende Flächen sollen mit dem Aufstellungsbeschluss final definiert wer-

den. 

 

Begründung: 

Der Schlachthof ist Geschichte und soll auch nicht mehr in Betrieb gehen. Die unmittelba-

ren Nachbarn und das gesamte Wohnumfeld haben es nach jahrzehntelangen Belastun-

gen verdient, dass nun eine qualitätsvolle Entwicklung stattfindet. Wir wollen auf keinen 

Fall eine auf § 34 BauGB basierende Lösung, die in Wirklichkeit nur ein „verschönertes 

Matratzenlager“ für Mitarbeiter anderer Schlachtbetriebe ist. 
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Nur über einen qualifizierten Bebauungsplan lassen sich die angestrebten Planungsziele 

nachhaltig erreichen. Gerade die innenstadtnahe Lage des Areals stellt einen attraktiven 

Pluspunkt für ein neues Wohnquartier dar. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Volker Nussbaum 
Sachkundiger Bürger 
 

 
Karsten Koch 
Fraktionsvorsitzender 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Herr Schenkel 2020/0308 

Telefon: 02521 29-310 öffentlich 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Everkeweg" 

– Abschluss des Durchführungsvertrages 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

06.10.2020 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

08.10.2020 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, den als Anlage zur Vorlage beigefügten Durchführungs-

vertrag abzuschließen. 

Kosten/Folgekosten 

Die für den Vertragsabschluss anfallenden Sach- und Personalkosten sind dem laufenden 

Verwaltungsbetrieb zuzuordnen. 

Finanzierung 

Es entstehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Abschluss des Durchführungsvertrages erfolgt auf der Grundlage von § 12 Absatz 1 

Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB). 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Die WGW Grundstücks GbR Everkeweg hat am 02.01.2019 für Ihr Vorhaben zur Errichtung 

von 4 Mehrfamilienhäusern die Änderung des Bebauungsplanes Nummer 42 „Everkeweg“ 

beantragt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie hat in seiner Sitzung am 

29.10.2019 (siehe Vorlage 2019/0233) die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens be-

schlossen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für das Vorhaben schaffen. Das Satzungsverfahren steht nun vor dem Abschluss. 
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Vor dem Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan hat sich die Vor-

habenträgerin gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 BauGB in einem Durchführungsvertrag zu ver-

pflichten, das Vorhaben innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen und die Planungs- 

und Erschließungskosten ganz oder teilweise zu tragen. Vertragspartnerin ist die 

WGW Grundstücks GbR Everkeweg. 

Die Verhandlungen sind abgeschlossen. Der Durchführungsvertrag ist mit der Vorhaben-

trägerin unterschriftsreif ausgehandelt. Der Vertrag ist als Anlage zur Vorlage beigefügt. 

Die für die Erschließung des Vorhabens herzustellenden Anlagen bleiben private Erschlie-

ßungsanlagen. Erforderliche Maßnahmen zum Anschluss an die öffentliche Infrastruktur 

werden von der Vorhabenträgerin auf eigene Kosten durchgeführt. 

Im Übrigen wird auf die einzelnen Regelungen im Durchführungsvertrag verwiesen. 

Nach der vorgesehenen Planung wird der Verwaltung zum Zeitpunkt der Beratungen im 

Fachausschuss ein von der Vorhabenträgerin bereits unterzeichnetes Vertragsexemplar 

vorliegen, sodass die abschließende Unterzeichnung des Durchführungsvertrages nur noch 

von der Entscheidung des Rates abhängt. Damit ist den gesetzlichen Anforderungen des 

§ 12 Absatz 1 Satz 1 BauGB genüge getan. 

 

 

Anlage(n): 

Durchführungsvertrag 

 



 

 

- 1 - 

Durchführungsvertrag 

zum Vorhaben- und Erschließungsplan „Everkeweg“ 

nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Stadt Beckum 

vertreten durch den Bürgermeister, Weststraße 46, 59269 Beckum 

– nachfolgend „Stadt“ genannt – 

und 

Dr. Wendelin Wiedeking, Wendelin Frederik Wiedeking und Günter Wiedeking 

in Gesellschaft bürgerlichen Rechts als WGW Grundstücks GbR Everkeweg 

Moltkeweg 43, 74321 Bietigheim-Bissingen 

– nachfolgend „Vorhabenträgerin“ genannt – 

schließen folgenden Vertrag: 

Teil I 

Allgemeines 

§ A 1 

Gegenstand des Vertrages 

1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Durchführungsverpflichtung und die Kostentragung 

für das Vorhaben „Everkeweg“ sowie die Erschließung und Gestaltung des Grundstückes im 

Vertragsgebiet. 

2. Das Vertragsgebiet (Vorhabenbereich) umfasst den räumlichen Geltungsbereich des vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes mit einer Grundstücksgröße von 0,51 ha, damit voll-

umfänglich das Grundstück Gemarkung Beckum, Flur 35, Flurstück 595. 

Teil II 

Vorhaben 

§ V 1 

Beschreibung des Vorhabens 

Das Vorhaben betrifft die Errichtung von vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 40 Wohnun-

gen. Die vier Baukörper werden optisch in jeweils zwei Hauptkörper gegliedert, die mittig über 

ein Treppenhaus miteinander verbunden sind. Die beiden nördlichen Gebäude beinhalten je-

weils acht Wohnungen, die beiden südlichen Gebäude jeweils zwölf Wohnungen.  

Anlage zur Vorlage 2020/0308 
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Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung gilt eine Grundflächenzahlt von 0,4. Für die bei-

den nördlichen Gebäude gilt an der Nordseite eine maximale Traufhöhe von 3,70 Meter und an 

der Südseite von maximal 6,20 Meter. Die maximale Firsthöhe für die beiden nördlichen Ge-

bäude beträgt 10,00 Meter. Für die beiden südlichen Gebäude gelten geringfügig höhere 

Traufhöhen von maximal 6,55 Meter und maximale Firsthöhen von 12,55 Meter. Die beiden 

nördlichen Gebäude haben maximal zwei die beiden südlichen maximal drei Vollgeschosse. 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über eine private Zuwegung von der Straße „Everkeweg“ 

und verläuft geradlinig in östliche Richtung in den Vorhabenbereich. Etwa mittig auf dem 

Grundstück ist eine T-förmige Wendemöglichkeit vorgesehen. Insgesamt werden 57 Stellplätze 

angelegt, wovon 26 oberirdisch entlang der Erschließungsachse und der zentralen südlichen 

Stellplatzfläche sowie 31 in der im westlichen Gebäudeteil unter den beiden östlichen Gebäu-

den zusammenhängend geplanten Tiefgarage entstehen.  

Gebäudebezogen werden vier Standorte für Müllboxen als spezifische Flächen für Nebenanla-

gen („Na“) hergestellt. Die Abfallabholung erfolgt über die private Erschließung. 

Im Übrigen wird hinsichtlich der einzuhaltenden Art und der Maße der baulichen Nutzung, der 

Bauweise, der Flächen für Stellplätze, der Flächen für Bepflanzungen, der Fußwegeverbindung 

sowie der baugestalterischen Festsetzungen ausdrücklich auf die Festsetzungen des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes „Everkeweg“ und seine Begründung hingewiesen.  

§ V 2 

Durchführungsverpflichtung 

1. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 BauGB zur Durchfüh-

rung des Vorhabens im Vertragsgebiet nach den Regelungen dieses Vertrages. 

2. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einen vollständigen und genehmigungsfähigen 

Bauantrag für das Vorhaben einzureichen, spätestens ein Jahr nach Bestandskraft der Ge-

nehmigung mit dem Vorhaben zu beginnen und es innerhalb von drei Jahren fertig zu 

stellen. 

3. Der für die Realisierung des Vorhabens anfallende Baustellenverkehr erfolgt ausschließlich 

über den „Everkeweg“. 

§ V 3 

Abnahme des Vorhabens 

Nach abschließender Fertigstellung zeigt die Vorhabenträgerin der Stadt die vertragsgemä-

ße Herstellung des Vorhabens schriftlich an. Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen 

Tag innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest. Das Vorhaben ist von der 

Stadt und der Vorhabenträgerin gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren 

und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mängel fest-

gestellt, so sind diese von der Vorhabenträgerin unverzüglich zu beseitigen. Im Falle des 

Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mängel auf Kosten der Vorhabenträgerin beseitigen zu 

lassen. Die Regelungen zu den Teilabnahmen in dem Teil IV dieses Vertrages bleiben hier-

von unberührt. 
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Teil III 

Erschließung des Vorhabens 

§ E 1 

Gegenstand und Umfang der Erschließung 

Die äußere Erschließung des Vorhabens erfolgt für den motorisierten Verkehr vom „Everkeweg“ 

aus. Von dort aus erfolgt die Zu- und Abfahrt vom und auf das Grundstück der Vorhabenträge-

rin. Für den Fußgängerverkehr wird zusätzlich ein Auslass in nördliche Richtung an die Straße 

„Im Lehmkühlchen“ angelegt, dessen Nutzung auf die Anlieger des Vorhabenbereiches be-

schränkt ist. Die innere Erschließung des Vertragsgebietes erfolgt nach Maßgabe der Festset-

zungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

§ E 2 

Haftung und Verkehrssicherung 

1. Soweit die Vorhabenträgerin im Rahmen der Baumaßnahme öffentliche Verkehrsflächen in 

Anspruch nehmen muss, trägt sie vom Tage des Beginns der Bauarbeiten bis zur mängel-

freien Abnahme der betroffenen öffentlichen Fläche für den gesamten Baustellenbereich 

die Verkehrssicherungspflicht. Die Vorhabenträgerin hat eine Inanspruchnahme drei Wo-

chen vorher bei der Stadt schriftlich zu beantragen sowie vor Baubeginn einen gemeinsa-

men Termin zur bildtechnischen Dokumentation der öffentlichen Verkehrsflächen zu ver-

einbaren. 

2. Die Vorhabenträgerin haftet für jeden Schaden, der durch die Verletzung der ihr obliegen-

den Verkehrssicherungspflicht entsteht und für solche Schäden, die infolge der Baumaß-

nahmen an bereits verlegten Leitungen oder sonst wie verursacht werden. Die Schäden 

sind unverzüglich der Stadt zu melden und durch die Vorhabenträgerin zu beseitigen. Die 

Vorhabenträgerin stellt die Stadt insoweit von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen 

Dritter frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhältnisse. Die Vorhabenträ-

gerin erklärt, dass sie über eine in jeder Hinsicht ausreichende Haftpflichtversicherung ver-

fügt. 

3. Die Vorhabenträgerin ist berechtigt, im Innenverhältnis die Verkehrssicherungspflicht auf 

Dritte zu übertragen. 

Teil IV 

Innere Erschließung und Entwässerung 

§ I 1 

Gegenstand und Umfang der inneren Erschließung 

1. Auf dem Vorhabengrundstück selbst erfolgt keine Festsetzung von Flächen im Sinne des 

§ 9 Absatz 1 Ziffer 11 BauGB. Die für die innere Erschließung des Vertragsgebietes erforder-

lichen Anlagen bleiben private Erschließungsanlagen. 

2. Die innere Erschließung erfolgt über die private Erschließungsanlage mitsamt der Zu- und 

Abfahrt und den Stellplatzanlagen auf der Grundlage des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes. 

3. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Herstellung der Zu- und Abfahrt vom „Everke-

weg“ auf das Grundstück der Vorhabenträgerin nach Maßgabe der von der Stadt zuvor ge-
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nehmigten Ausführungsplanung. Dabei ist der am „Everkeweg“ vorhandene Fußweg in Ab-

stimmung mit der Stadt wieder herzustellen. Die Bordsteinabsenkungen im Bereich der be-

stehenden Zu- und Abfahrten werden in Abstimmung mit der Stadt angepasst. 

4. Die Vorhabenträgerin stellt den Auslass für den Fußgängerverkehr in die Straße „Im 

Lehmkühlchen“ nach Maßgabe der von der Stadt zuvor genehmigten Ausführungsplanung 

her. Auf dem Grundstück der Vorhabenträgerin soll der Auslass mit einem zugangsbe-

schränkten Gartentor versehen werden. 

5. Die festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Anlieger sind durch die 

Vorhabenträgerin dinglich im Grundbuch zu sichern. Für die festgesetzten Geh-, Fahr- und 

Leitungsrechte zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger sowie zugunsten der Stadt für 

die Abfallentsorgung wird sie die Eintragungen von beschränkt persönlichen Dienstbarkei-

ten in das Grundbuch veranlassen. 

6. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, der Stadt beziehungsweise den jeweils für die Ab-

fallentsorgung verantwortlichen Entsorgungsunternehmen eine dauerhafte Erlaubnis für 

die Befahrung der privaten Erschließungsanlage sowie eine Haftungsfreistellung für mögli-

che Schäden an der Straßenfläche (einschließlich Unterbau), die durch die Befahrung mit 

den Müllfahrzeugen entstanden sind, zu erteilen und legt diese der Stadt vor. Ferner stellt 

die Vorhabenträgerin die Befahrbarkeit am Abfuhrtag sicher. 

7. Für eine Bewertung der Belange des Immissionsschutzes wurde im Rahmen des Aufstel-

lungsverfahrens des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes unter anderem ein schalltech-

nisches Gutachten von der Firma Akus GmbH (Stand 14. August 2019) erstellt. Damit beim 

Überfahren der Entwässerungsrinne vor der Einfahrt der Tiefgarage die Spitzenpegel von 

90 db(A) tags und 65 db (A) nachts nicht überschritten werden, verpflichtet sich die Vorha-

benträgerin zu einer lärmarmen Herstellung der Entwässerungsrinne und weist dieses an-

hand von geeigneten Unterlagen (z.B. Produktzertifikat des Herstellers) gegenüber der 

Stadt nach. 

§ I 2 

Entwässerung des Vorhabens, Kanalanschlussbeiträge 

1. Die Gesamtentwässerung des Vorhabens (Schmutz- und Niederschlagswasser) erfolgt über 

einen Anschluss an den bestehenden Mischwasserkanal im „Everkeweg“. Für die Nieder-

schlagswasserentwässerung wird die Vorhabenträgerin auf ihrem Grundstück vor Einlei-

tung in die öffentliche Mischwasserkanalisation einen Rückhaltekanal mit einem auf 30,9 Li-

ter pro Sekunde gedrosselten Abfluss vorsehen. Das erforderliche Leitungsrecht zur beste-

henden Mischwasserkanalisation ist dinglich im Grundbuch durch die Vorhabenträgerin zu 

sichern. 

2. Für das Grundstück der Vorhabenträgerin sind keine Kanalanschlussbeiträge mehr zu erhe-

ben.  
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§ I 3 

Planung und Bau der Erschließungsanlagen 

1. Die Erschließungsanlagen sind in Qualität und Ausstattung so auszuführen, wie dies den 

anerkannten Regeln der Technik und der werkgerechten Ausführung entspricht. Bei der Er-

stellung der Zu- und Abfahrten ist die Anbindung des vorhandenen Gehweges zu berück-

sichtigen. Die drei Wochen vor Ausführung von der Vorhabenträgerin zur Genehmigung 

vorzulegende und durch ein leistungsfähiges Planungsbüro erstellte Ausführungsplanung 

muss eine Beschreibung der Ausführung, einen Lageplan sowie Längs- und Ausbauquer-

schnitte mit Bemaßung enthalten.  

2. Die Vorhabenträgerin reicht die erforderliche Entwässerungsanzeige inklusive Ausfüh-

rungsplanung, Berechnung der Regenrückhaltung und Überflutungsnachweis drei Wochen 

vor Baubeginn zur Genehmigung bei der Stadt ein. Maßgebend ist die zum Zeitpunkt der 

Herstellung der Entwässerungsanlage gültige Entwässerungssatzung der Stadt. 

3. Der Baubeginn ist der Stadt vorher schriftlich anzuzeigen. Die Stadt oder ein von ihr beauf-

tragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu überwachen 

und die unverzügliche Beseitigung festgestellter Mängel zu verlangen. 

4. Die Vorhabenträgerin hat durch Abstimmung und Koordination mit den Versorgungs- und 

sonstigen Leitungsträgern sicher zu stellen, dass die Versorgungseinrichtungen für das Ver-

tragsgebiet (z.B. Kabel für Telekommunikation, Antennenanschluss, Strom-, Gas-, Wasser-

leitung) rechtzeitig verlegt werden. Die Verlegung der Kabel und Leitungen der Versor-

gungs- und Leitungsträger muss unterirdisch erfolgen. 

5. Die Vorhabenträgerin hat eventuell notwendige bau-, wasserrechtliche und sonstige Ge-

nehmigungen beziehungsweise Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen beziehungswei-

se erforderliche Anzeigen zu tätigen und der Stadt vorzulegen. Die hierin gemachten Vor-

gaben sind von der Vorhabenträgerin einzuhalten. 

6. Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen im Vertragsgebiet 

ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeu-

dung zu schützen. Bei einer Verbringung und Verwertung außerhalb des Vertragsgebietes 

hat die Vorhabenträgerin vorher die erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen ein-

zuholen und der Stadt vorzulegen. 

§ I 4 

Fertigstellung der Anlagen 

1. Die für die innere Erschließung und Grundstücksentwässerung erforderlichen Maßnahmen 

müssen innerhalb der in § V 2 Nr. 2 genannten Frist erfolgen. Spätestens müssen sie mit 

Aufnahme der Nutzung der Hochbauten fertig gestellt sein. 

2. Erfüllt die Vorhabenträgerin ihre Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist die Stadt 

berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausführung der Arbeiten zu setzen. 

Erfüllt die Vorhabenträgerin bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen Verpflichtungen 

nicht, so ist die Stadt berechtigt, die Arbeiten auf Kosten der Vorhabenträgerin ausführen 

zu lassen. 
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§ I 5 

Gewährleistung und Abnahme 

1. Die Vorhabenträgerin übernimmt die Gewähr, dass die Zu- und Abfahrt von beziehungs-

weise zum „Everkeweg“ und der Auslass an der Straße „Im Lehmkühlchen“ die vertraglich 

vereinbarten Eigenschaften haben, den anerkannten Regeln der Technik und einer werkge-

rechten Ausführung entsprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder 

die Tauglichkeit zu dem nach diesem Vertrag vorgesehenen Zweck aufheben oder min-

dern. Die Frist für die Gewährleistung für die Zu- und Abfahrten sowie den Auslass wird auf 

vier Jahre festgesetzt 

2. Die Vorhabenträgerin zeigt der Stadt die jeweilige vertragsgemäße Herstellung der Maß-

nahmen zur Entwässerung und inneren Erschließung schriftlich an. Die Stadt setzt einen 

Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest. 

Die Bauleistungen sind von der Stadt und der Vorhabenträgerin und von dem Kreis Wa-

rendorf, soweit als Genehmigungsbehörde tätig, gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist 

zu protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Ab-

nahme Mängel festgestellt, so sind diese von der Vorhabenträgerin unverzüglich zu besei-

tigen. Im Falle des Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mängel auf Kosten der Vorhaben-

trägerin beseitigen zu lassen. Dies setzt voraus, dass die Vorhabenträgerin –nach schriftli-

cher Aufforderung und angemessener Fristsetzung durch die Stadt – der Ausführung der 

Arbeiten nicht nachgekommen ist. Bei Gefahr im Verzug ist die Fristsetzung entbehrlich. 

Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass sich ein Mangel bis zur Behebung gegebenenfalls 

negativ auf die Sicherstellung der entwässerungstechnischen Erschließung und somit auf 

die Nutzung des Vorhabengrundstückes auswirken kann. 

3. Mit Anzeige der vertragsgemäßen Herstellung der Maßnahmen zur Entwässerung reicht 

die Vorhabenträgerin die dazugehörigen Bestandspläne, Dichtheitsnachweise und Kanalbe-

filmungen ein. 

§ I 6 

Haftung und Verkehrssicherung 

1. Die Vorhabenträgerin trägt für den Vorhabenbereich die Verkehrssicherungspflicht.  

2. Die Vorhabenträgerin haftet für jeden Schaden, der durch die Verletzung der ihr obliegen-

den Verkehrssicherungspflicht entsteht und für solche Schäden, die infolge der Baumaß-

nahmen an bereits verlegten Leitungen oder sonst wie verursacht werden. Die Schäden 

sind unverzüglich der Stadt zu melden und durch die Vorhabenträgerin zu beseitigen. Die 

Vorhabenträgerin stellt die Stadt insoweit von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen 

Dritter frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhältnisse. Die Vorhabenträ-

gerin erklärt, dass sie über eine in jeder Hinsicht ausreichende Haftpflichtversicherung ver-

fügt. 

3. Die Vorhabenträgerin ist berechtigt, im Innenverhältnis die Verkehrssicherungspflicht auf 

Dritte zu übertragen. 
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§ I 7 

Übernahme der Erschließungsanlage 

Die für die innere Erschließung und Grundstücksentwässerung durchzuführenden Maßnah-

men bleiben private Erschließungsanlagen. Eine Übernahme seitens der Stadt erfolgt nicht.  

Teil V 

Schlussbestimmungen 

§ S 1 

Kostentragung 

Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten für die Durchführung des Vertrages. 

§ S 2 

Sicherheitsleistungen 

1. Zur Sicherung aller sich aus dem Vertrag für die Vorhabenträgerin ergebenden Verpflich-

tungen leistet sie Sicherheit durch Übergabe einer unbefristeten selbstschuldnerischen 

Bürgschaft einer Bank, Sparkasse oder eines Kreditversicherungsunternehmens insgesamt 

in Höhe von 15.000,- € (in Worten: fünfzehntausend Euro), davon entfallen auf Verpflich-

tungen aus 

- dem Teil III 15.000,-€, 

2. Die Bürgschaft wird mit Vertragsabschluss vorgelegt. 

3. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Vorhabenträgerin ist die Stadt auch berechtigt, noch 

offen stehende Forderungen Dritter gegen die Vorhabenträgerin für Leistungen aus die-

sem Vertrag aus der Bürgschaft zu befriedigen. 

4. Nach Abnahme der gesamten Verpflichtungen aus diesem Vertrag wird die Vertragserfül-

lungsbürgschaft freigegeben. Bei Abnahme einzelner Teilleistungen kann die Vertragser-

füllungsbürgschaft in entsprechender Höhe freigegeben werden. Soweit zum Zeitpunkt 

der Abnahme oder Teilabnahme noch Gewährleistungsfristen laufen, wird der entspre-

chende Teil der Vertragserfüllungsbürgschaft in eine Gewährleistungsbürgschaft in Höhe 

von 5 % der Abrechnungssumme umgewandelt. Anstelle der Umwandlung der Bürgschaf-

ten ist die Vorhabenträgerin berechtigt, den Gewährleistungsanspruch dadurch zu si-

chern, dass sie ihre durch Bankbürgschaften abgesicherten Gewährleistungsansprüche 

gegen die von ihr mit der Ausführung der Arbeiten beauftragten Dritten an die Stadt ab-

tritt, sofern der Dritte in gleicher Weise Gewähr zu leisten hat wie die Vorhabenträgerin. 

Die Gewährleistungsansprüche der Stadt bleiben hiervon unberührt. Nimmt die Vorha-

benträgerin den Dritten auf Gewährleistung in Anspruch, ist die Stadt verpflichtet, ihr die 

Gewährleistungsansprüche zur Ausübung rückabzutreten. 

§ S 3 

Rechtsnachfolge 

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten und Bin-

dungen ihrem Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung weiterzugeben, wenn das Ver-

tragsgebiet als Ganzes oder in Teilen übertragen wird. Die heutige Vorhabenträgerin haftet der 
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Stadt als Gesamtschuldnerin für die Erfüllung des Vertrages neben einem etwaigen Rechts-

nachfolger, soweit die Stadt sie nicht ausdrücklich aus dieser Haftung entlässt. Tritt der Fall der 

Rechtsnachfolge ein, so entscheidet die Stadt nach Ablauf der Gewährleistungsfristen nach 

pflichtgemäßem Ermessen, ob die heutige Vorhabenträgerin aus der Haftung entlassen werden 

kann. 

§ S 4 

Haftungsausschluss 

1. Aus diesem Vertrag entstehen der Stadt keine Verpflichtungen zur Aufstellung der Satzung 

für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Eine Haftung der Stadt für etwaige Aufwen-

dungen der Vorhabenträgerin, die diese im Hinblick auf die Aufstellung der Satzung tätigt 

oder getätigt hat, ist ausgeschlossen. 

2. Für den Fall der Aufhebung der Satzung können Ansprüche gegen die Stadt nicht geltend 

gemacht werden. Dieses gilt auch für den Fall, dass sich die Nichtigkeit der Satzung im Ver-

lauf eines gerichtlichen Streitverfahrens herausstellt. 

3. Die Vorhabenträgerin stellt die Stadt von sämtlichen Ansprüchen Dritter (z.B. wegen etwai-

ger Beeinträchtigungen des Eigentums) frei, die ihr gegenüber im Zusammenhang mit der 

Planung oder Verwirklichung des Bauvorhabens der Vorhabenträgerin geltend gemacht 

werden. 

§ S 5 

Schlussbestimmungen 

1. Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die Stadt und die 

Vorhabenträgerin erhalten je eine Ausfertigung. 

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Rege-

lungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch 

solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich 

entsprechen. 

§ S 6 

Wirksamwerden 

Der Vertrag wird erst wirksam, wenn die Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan in 

Kraft tritt oder wenn eine Baugenehmigung nach § 33 BauGB erteilt wird. 
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Beckum, den ________________ 

Stadt Beckum Im Auftrag 

_______________________________ ______________________________ 

(Dr. Karl-Uwe Strothmann) (Horst Schenkel) 

Bürgermeister  

Beckum, den ______________ 

WGW Grundstücks GbR Everkeweg  

_______________________________ 

(Wendelin Frederik Wiedeking) 

Bevollmächtigter Vertreter 
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Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

1 Zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Everkeweg“ sowie den vor-

liegenden Stellungnahmen wird wie folgt beschlossen: 

1.1 In der Begründung zum Bebauungsplan wird Kapitel 7 „Belange des Verkehrs“ auf-

grund der fortgeschriebenen Verkehrsuntersuchung (SHP Ingenieure, Hannover, 

März 2020) geändert: „Die Verkehrserhebung hat gezeigt, dass die derzeitige Ver-

kehrsbelastung im Everkeweg in der nachmittäglichen Spitzenstunde bei 203 Kfz/h 

liegt (16:30 bis 17:30 Uhr). Dabei ist die verkehrliche Belastung in südliche Richtung 

mit 125 Kfz/h etwas höher als in Gegenrichtung (78 Kfz/h). „Die Verkehrserhebungen 

haben gezeigt, dass die derzeitigen Verkehrsbelastungen im Everkeweg in der mor-

gendlichen Spitzenstunde bei 193 Kfz/h (07:00 bis 08:00 Uhr) und in der nachmittägli-

chen Spitzenstunde bei 203 Kfz/h liegen (16:30 bis 17:30 Uhr). Dabei sind die verkehr-

lichen Belastungen jeweils in südliche Richtung etwas höher als in Gegenrichtung. 

[…] In der nachmittäglichen Spitzenstunde ist mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkom-

men von 18 Kfz/h zu rechnen. In der morgendlichen Spitzenstunde ist mit einem zu-

sätzlichen Verkehrsaufkommen von 14 Kfz/h zu rechnen. In der nachmittäglichen 

Spitzenstunde steigt das zusätzliche Verkehrsaufkommen minimal um 18 Kfz/h.“ 

1.2 Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-

nander wird über die nachfolgenden Stellungnahmen wie folgt entschieden: 

TOP Ö  7TOP Ö  7
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1.2.1 Stellungnahme „Öffentlichkeit 1“ vom 23.12.2019 

Da die Erkenntnisse der Verkehrsuntersuchung durch die Fortschreibung bestätigt 

werden konnten, wird den Bedenken zur Verkehrssituation auf dem Everkeweg nicht 

gefolgt. Über die in der offengelegten Verkehrsuntersuchung verwendete Datenbasis 

hinausgehend, liegen der Stadt Beckum Daten aus einer Verkehrserhebung in der 

morgendlichen Spitzenstunde vom 22.09.2016 vor. Anhand dieser Daten wurde die 

Plausibilität der Verkehrsuntersuchung geprüft und eine inhaltliche Fortschreibung 

des Gutachtens vorgenommen. Dazu wurden zunächst die Verkehrszahlen vom 

22.09.2016 mit den bislang verwendeten Verkehrszahlen von SSP Consult, Beratende 

Ingenieure GmbH (Erhebungsjahr 2006) verglichen, auf die sich die Einwenderinnen 

und Einwender in ihrer Stellungnahme beziehen. Da der Erhebungszeitraum der Zah-

len von SSP Consult, Beratende Ingenieure GmbH bereits 14 Jahre zurückliegt, wur-

den die Zahlen von der Verkehrserhebung aus dem Jahr 2016 für die Fortschreibung 

der Verkehrsuntersuchung verwendet. Diese liegen in einer Größenordnung wie in 

der nachmittäglichen Spitzenstunde (morgendliche Spitzenstunde: 193 Kfz/h; nach-

mittägliche Spitzenstunde: 203 Kfz/h). Daher können die Bedenken der Einwenderin-

nen und Einwender, dass die Verkehrsbelastung im Everkeweg morgens deutlich hö-

her als nachmittags sei, nicht belegt werden. Im Umkehrschluss ist auch nicht davon 

auszugehen, dass es im morgendlichen Zeitraum zu Problemen hinsichtlich einer leis-

tungsfähigen Abwicklung der Verkehre kommen wird. 

1.2.2 Stellungnahme „Öffentlichkeit 2“ vom 23.12.2019 

Der Anregung, die Zahl der zulässigen Vollgeschosse im südöstlichen Teilbereich zu 

reduzieren, wird nicht gefolgt. Wenngleich die geplanten Baukörper bauordnungs-

rechtlich eine 3-Geschossigkeit aufweisen sollen und die 3-Geschossigkeit die bislang 

für die südlich und östlich angrenzenden Flächen festgesetzte maximale 

2-Geschossigkeit übersteigt, sind die geplanten Festsetzungen umfeldverträglich. Die 

Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen sehen für die beiden südlichen Gebäude 

eine Begrenzung der Traufhöhe auf maximal 6,55 Meter vor, sodass die Baukörper 

optisch wie 2-geschossige Gebäude wirken (das zulässige 3. Vollgeschoss ist dem-

nach im Dachraum anzuordnen). 

Der Anregung, die Kubatur des Vorhabens und somit die Zahl der Wohneinheiten aus 

immissionsschutzrechtlicher Hinsicht zu reduzieren, wird nicht gefolgt. Die von Stell-

plätzen beziehungsweise Tiefgaragen-Zufahrten in Wohnanlagen ausgehenden Ge-

räusch-Immissionen werden allgemein als sozialadäquat eingestuft. Es handelt sich 

dabei um Emissionen einer unzweifelhaft für ein reines Wohngebiet typischen Nut-

zung. Gegenstand der Abwägung hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes ist 

daher, ob bei der geplanten Anordnung der Stellplätze und der Tiefgaragen-Zufahrt 

weiterhin gesunde Wohnverhältnisse an den benachbarten Wohnhäusern gewahrt 

bleiben. Die Untersuchungsergebnisse des vorliegenden schalltechnischen Gutach-

tens zeigen, dass nach Umsetzung der Vorhabenplanung an allen benachbarten 

Wohnhäusern tagsüber Beurteilungspegel von ≤ 45 dB(A) sowie nachts Beurteilungs-

pegel von ≤ 40 dB(A) zu erwarten sind. Die diesbezüglich durchgeführten Schallaus-

breitungsberechnungen zeigen, dass an den benachbarten Wohnhäusern gesunde 

Wohnverhältnisse weiterhin gegeben sind. Gesunde Wohnverhältnisse werden folg-

lich auch nach Umsetzung der Vorhabenplanung gegeben sein. 
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1.2.3 Stellungnahme LWL-Archäologie für Westfalen vom 03.12.2019 

Die archäologischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die im Entwurf des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bereits enthaltenen Hinweise unter der Rubrik 

„Bodendenkmäler“ werden zur Satzung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

gemäß den Ausführungen des LWL-Archäologie für Westfalen aktualisiert. 

1.2.4 Stellungnahme Kreis Warendorf, Untere Bodenschutzbehörde vom 17.12.2019 

Die Hinweise der Unteren Bodenschutzbehörde werden zur Kenntnis genommen. Die 

Planbegründung wird zur Satzung in Kapitel 10.5 dahingehend ergänzt, dass auch der 

Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Warendorf keine Anhaltspunkte für den 

Verdacht einer Altlast oder schädlicher Bodenveränderung vorliegen. 

2 Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Everkeweg“ wird gemäß §§ 2 

und 10 in Verbindung mit § 13a BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung 

wird ebenfalls beschlossen. Mit der Rechtskraft des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans „Everkeweg“ tritt eine Teilfläche des Bebauungsplans Nr. 42 „Everkeweg“, so-

weit diese vom neuen vorhaben Bebauungsplan „Everkeweg“ überlagert wird, außer 

Kraft. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen erfolgen im Rahmen der kommunalen 

Planungshoheit nach den Vorschriften des BauGB. 

Demografischer Wandel 

Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung ist die Planung und Erschließung von 

Wohngebieten erforderlich, um die Wohnraumbedarfe abdecken zu können. Mit der Um-

setzung des Bauvorhabens entstehen zusätzliche barrierefreie Wohnungen. 

Erläuterungen 

Städtebauliches Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Everkeweg“ ist es, die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich verträgliche Errichtung von 

4 Mehrfamilienhäusern zu schaffen. Im nördlichen Bereich des Plangebietes sind 

2 Gebäude mit je 8 Wohneinheiten und im südlichen Bereich 2 Gebäude mit je 

12 Wohneinheiten vorgesehen. Durch differenzierte Festsetzungen des Maßes der bauli-

chen Nutzung wird sichergestellt, dass sich die Kubaturen der geplanten Gebäude gegen-

über der benachbarten Bestandsbebauung rücksichtsvoll einfügen. Ein wesentlicher Teil 

der erforderlichen Stellplätze wird in einer Tiefgarage angeordnet, wodurch eine hohe 

Wohnumfeldqualität im geplanten Quartier gewährleistet werden soll. 
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Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB wurden 2 schriftliche Stel-

lungnahmen abgegeben. In einer von 7 Anliegerinnen und Anliegern gezeichneten Stel-

lungnahme werden Bedenken zur Verkehrssituation auf dem Everkeweg geäußert. 

Anlässlich der in der Stellungnahme aufgeworfenen Fragen wurde die Plausibilität der Ver-

kehrsuntersuchung geprüft und eine inhaltliche Fortschreibung des Gutachtens vorge-

nommen. Dazu wurden zunächst die aktuellsten vorliegenden Verkehrszahlen vom 

22.09.2016 mit den bislang verwendeten Verkehrszahlen von SSP Consult, Beratende Inge-

nieure GmbH (Erhebungsjahr 2006) verglichen, auf die sich die Einwenderinnen und Ein-

wender in ihrer Stellungnahme beziehen. Da die Zahlen von SSP Consult, Beratende Inge-

nieure GmbH bereits 14 Jahre zurückliegen, wurden die Zahlen von der Verkehrserhebung 

aus dem Jahr 2016 für die Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung verwendet. Diese lie-

gen in einer Größenordnung wie in der nachmittäglichen Spitzenstunde (morgendliche 

Spitzenstunde: 193 Kfz/h; nachmittägliche Spitzenstunde: 203 Kfz/h). Daher können die 

Bedenken der Einwenderinnen und Einwender, dass die Verkehrsbelastung im Everkeweg 

morgens deutlich höher als nachmittags sei, nicht belegt werden. Im Umkehrschluss ist 

auch nicht davon auszugehen, dass es im morgendlichen Zeitraum zu Problemen hinsicht-

lich einer leistungsfähigen Abwicklung der Verkehre kommen wird.  

In der zweiten eingegangenen Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 

gemäß § 3 BauGB wird angeregt, das Vorhaben hinsichtlich des Maßes der baulichen Nut-

zung zu reduzieren. Aus städtebaulicher Sicht der Verwaltung wird der zur Umsetzung vor-

gesehene Entwurf als umfeldverträglich und gegenüber der benachbarten Bestandsbebau-

ung als rücksichtsvoll erachtet. 

Im Zuge der Beteiligung gemäß § 4 BauGB wurden von den Behörden und sonstigen Trä-

gern öffentlicher Belange abgesehen von den Hinweisen der LWL-Archäologie für Westfa-

len sowie des Kreises Warendorf, Untere Bodenschutzbehörde, keine abwägungserhebli-

chen Stellungnahmen abgegeben. Die Stellungnahmen in inhaltlicher Zusammenfassung 

sowie die Abwägungsvorschläge der Verwaltung sind der Anlage 2 zur Vorlage zu ent-

nehmen.  

 

Anlage(n): 

1 Begründung 

2 Abwägungstabelle 
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Begründung zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  

„Everkeweg“ 

 

Plangebiet: Östlich des Everkeweges, zwischen der Augustin-Wibbelt-

Straße und der Straße Im Lehmkühlchen 

 

Verfahrensstand: Satzung gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in Verbin-

dung mit § 13a Baugesetzbuch (Bebauungspläne der In-

nenentwicklung) 

 

 Räumlicher Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1

Der 0,51 Hektar große räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes befindet sich im Süden des Stadtteiles Beckum zwischen Hansa-

ring und Paterweg an der Ostseite des Everkeweges. Es umfasst vollumfänglich 

das Flurstück 595 in der Flur 35 (Gemarkung Beckum).  

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird im Plan 

selbst gemäß § 9 Absatz 7 Baugesetzbuch (BauGB) festgesetzt. 

 Anlass und Ziele der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 2

Die Vorhabenträgerin hat die Aufstellung eines Bebauungsplanes beantragt, um 

die bauplanungsrechtliche Grundlage für eine Nachnutzung des bislang mit ei-

ner nicht mehr zeitgemäßen und mittelfristig abgängigen Villa bebauten Bau-

grundstückes zu erlangen. Gegenstand der Vorhabenplanung ist die Errichtung 

von vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 40 Wohnungen. Die erforderlichen 

Stellplätze sollen dabei zugunsten der Freiraum- und Wohnumfeldqualität über-

wiegend in einer Tiefgarage angelegt werden.   

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Nummer 42 „Everkeweg“ innerhalb eines reinen Wohngebietes. Der bestehende 

Bebauungsplan steht der Umsetzung der Vorhabenplanung dennoch entgegen, 
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da eine Bebaubarkeit lediglich für den Bereich der, zur Zeit der Aufstellung des 

Bebauungsplanes bereits existierenden, Villa bestandsorientiert vorgesehen ist. 

Damit die Vorhabenplanung an der Stelle umsetzungsfähig ist, ist folglich eine 

Anpassung des bestehenden Baurechtes erforderlich. Hierzu soll die hier in Rede 

stehende Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Everkeweg“ 

erfolgen. 

Mit der Bauleitplanung kann eine Nachnutzung des Grundstückes der leerste-

henden Villa ermöglicht und damit der Verfestigung eines städtebaulichen Miss-

standes entgegengewirkt werden. Städtebaulich ist die Aktivierung der Fläche 

für eine ergänzende Wohnbebauung grundsätzlich sinnvoll. Das Plangebiet ver-

fügt über ein Potenzial für die Innenentwicklung und Nachverdichtung des in-

nerstädtischen Bereiches. Aufgrund der Lage im Innenbereich und vor dem Hin-

tergrund des Gebotes zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§ 1a Ab-

satz 2 BauGB) sind Maßnahmen zur Nachverdichtung innerörtlicher Flächenre-

serven nach den Ausführungen des § 1 Absatz 5 BauGB grundlegend zu unter-

stützen. Durch das Vorhaben kann die Inanspruchnahme unbebauter Grundstü-

cke im Außenbereich gemindert und bestehende technische Infrastrukturen 

sinnvoll mit genutzt werden.  

Die Schaffung des notwendigen Bauplanungsrechtes für die Projekt- und Vorha-

benplanung soll durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß § 30 

BauGB, hier im Sinne eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 

BauGB, erfolgen. 

 Verfahren und Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 3

Mit der Bauleitplanung soll ein konkretes privates Projektinteresse bauplanungs-

rechtlich ermöglicht werden. Die entsprechende Bauleitplanung wurde von pri-

vater Seite initiiert. Aus diesem Grund soll ein vorhabenbezogener Bebauungs-

plan gemäß § 12 BauGB aufgestellt werden. Der Unterschied zu einem Ange-
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botsbebauungsplan besteht im Wesentlichen im konkreten Projektbezug  und 

bietet der Stadt Beckum die Möglichkeit, die Bauleitplanung sehr konkret an 

dem geplanten Vorhaben zu orientieren und darüber hinaus eine zeitliche und 

inhaltliche Bindung des Vorhabenträgers im sogenannten Durchführungsvertrag 

gemäß § 12 Absatz 1 BauGB zu regeln. Die Vorteile eines vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes liegen in den genau auf das Vorhaben abgestimmten Festset-

zungsmöglichkeiten und der damit verbundenen weitreichenden Möglichkeit 

der Qualitätssicherung bereits im Prozess der Bauleitplanung. Kommt der Vor-

habenträger seinen im Durchführungsvertrag geregelten Verpflichtungen nicht 

nach, kann der Bebauungsplan ohne weitere Ansprüche gegen die Stadt wieder 

aufgehoben werden. 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Everkeweg“ soll als 

Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 

BauGB ohne Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt werden. Die 

Voraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB sind gegeben: 

– Die Planung dient der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. 

– Die Planung dient der Innenentwicklung/Wiedernutzbarmachung von Flä-

chen. 

– Die zulässige Grundfläche nach Baunutzungsverordnung (BauNVO) liegt 

unter 20.000 Quadratmeter (Geltungsbereich insgesamt = 0,51 Hektar 

= rund 5.100 Quadratmeter). 

– Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die der Umweltver-

träglichkeitsprüfung unterliegen. 

– Es liegt keine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 

BauGB genannten Schutzgüter vor (Natura 2000-Gebiete: FFH-Gebiete/ Eu-

ropäische Vogelschutzgebiete). 
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– Bei der Planung sind keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 

Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundesimmissions-

schutzgesetz zu beachten. 

Es sind darüber hinaus keine weiteren Bebauungspläne im Umfeld des Plange-

bietes für eine Aufstellung vorgesehen beziehungsweise es ist keine Änderung 

der bislang in den angrenzenden Bebauungsplänen festgesetzten Grundflächen-

zahl in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit 

der hier in Rede stehenden Planung vorgesehen. Somit sind keine weiteren 

Grundflächen für die Bestimmung der Voraussetzung zur Anwendung des 

§ 13a BauGB im vorliegenden Fall relevant. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus 

– dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Nutzungsplan mit textlichen 

Festsetzungen, sonstigen Darstellungen und Hinweisen zum Planinhalt), 

– dem Vorhaben- und Erschließungsplan und 

– dem Durchführungsvertrag. 

Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB beigefügt. Darüber hinaus sind 

dem Bebauungsplan beigefügt: 

– Schalltechnisches Gutachten (Akus GmbH, Bielefeld, August 2019) 

– Gutachterliche Bewertung zu Lichtimmissionen (Akus GmbH, Bielefeld, Au-

gust 2019) 

– Verkehrsuntersuchung (SHP Ingenieure, Hannover, März 2020) 

– Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Büro Stelzig, Soest, Oktober 2018) 

– Prüfung der Umweltbelange (Büro Stelzig, Soest, August 2019) 

Im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Satzung zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan muss das gesamte ‚Regelungspaket‘ (Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan als Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit seinen 

verbindlichen Festsetzungen einerseits und ergänzenden Regelungen im Durch-
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führungsvertrag andererseits) vorliegen und zum Gegenstand der Abwägung 

des Rates der Stadt Beckum gemacht werden. 

 Situationsbeschreibung 4

Das Plangebiet liegt im Süden des Stadtteiles Beckum in einem wohnbaulich 

dominierten städtebaulichen Umfeld. Im Plangebiet selbst ist die Villa als Be-

standsgebäude vorhanden. Der ehemals vorhandene Bewuchs wurde bereits vor 

dem Planverfahren nahezu vollumfänglich entfernt.  

Der Bereich nördlich des Plangebietes ist an der Straße Im Lehmkühlchen mit 

eingeschossigen Kettenhäusern/Gartenhofhäusern bebaut.  Südlich und westlich 

grenzen wohngenutzte Grundstücke an, die mit ein- bis zweigeschossigen 

Wohnhäusern bebaut sind, die sich entlang des Everkeweges, der Augustin-

Wibbelt-Straße sowie der Stichstraße des Stauverweges orientieren. Im Osten 

wird das Plangebiet von dem Everkeweg begrenzt, der auf der gegenüberlie-

genden Straßenseite sind ebenfalls 1,5-geschossige Gebäude in traufständiger 

Ausrichtung zum Everkeweg vorhanden. 

Bauplanungsrechtlich ist der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes Bestandteil des seit 1976 rechtskräftigen Bebauungsplanes Num-

mer 42 „Everkeweg“. Dieser setzt das Plangebiet, wie auch die angrenzenden 

Flächen, als reines Wohngebiet fest, in dem ein- bis zweigeschossige Gebäude in 

offener Bauweise zulässig sind. Eingeschossigen Gebäude wird eine Grundflä-

chenzahl GRZ von 0,4, eine Geschossflächenzahl GFZ von 0,5 und eine Dachnei-

gung von maximal 55° vorgegeben. Für zweigeschossige Gebäude gelten eine 

Grundflächenzahl von 0,4, eine Geschossflächenzahl von 0,8 und eine Dachnei-

gung von maximal 30°. Die Festsetzungen für die südlich und östlich angrenzen-

den Bereiche sowie die Bereiche in Gegenlage am Everkeweg sind identisch, 

während im nördlichen Bereich für die dortigen Kettenhäuser/Gartenhofhäuser 

eine Grundflächenzahl und eine Geschossflächenzahl von jeweils 0,6 und eine 
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maximal eingeschossige Bebauung mit einer Dachneigung von 30° vorgegeben 

ist. Für diesen Bereich ist zudem keine offene, sondern eine besondere Bauweise 

festgesetzt, die an mindestens einer und maximal zwei Seiten eine Grenzbebau-

ung vorgibt, um die Gestalt der Kettenhäuser/Gartenhofhäuser zu ermöglichen.  

 Planerische Randbedingungen 5

 Ziele der Raumordnung 5.1

Die Bauleitpläne sind gemäß § 1 Absatz 4 BauGB den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. 

Im Regionalplan Münsterland des Regierungsbezirkes Münster liegt der Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes im allgemeinen Siedlungsbereich. Die Pla-

nung entspricht somit den im Regionalplan Münsterland dargestellten Zielen der 

Raumordnung und erfüllt die Anforderungen des Anpassungsgebotes nach 

§ 1 Absatz 4 BauGB. 

 
Abbildung 1:  Regionalplan Münsterland - Ausschnitt ohne Maßstab 
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 Flächennutzungsplan 5.2

Bebauungspläne sind gemäß § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln. Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Beckum (Stand Janu-

ar 2019) stellt das Plangebiet und die umgebenden Flächen gemäß der bisheri-

gen/aktuellen Nutzung als Wohnbauflächen dar. Das Vorhaben entspricht somit 

dem Entwicklungsgebot des § 8 (2) BauGB. 

 
Abbildung 2:  Flächennutzungsplan (01/2019) - Ausschnitt ohne Maßstab 

 Landschaftsplan 5.3

Der Geltungsbereich liegt außerhalb des für das Beckumer Stadtgebiet gültigen 

Landschaftsplanes „Beckum“ des Kreises Warendorf. Planungskonsequenzen er-

geben sich somit nicht. 

 Belange des Städtebaus/Bauplanungsrechtliche Inhalte 6

 Vorhaben- und Erschließungsplanung 6.1

Gegenstand der Vorhabenplanung ist die Errichtung von vier Mehrfamilienhäu-

sern mit insgesamt 40 Wohnungen. Die grundlegende Struktur des Vorhabens 
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wird durch die geplante Erschließung in Verbindung mit dem langgezogenen 

Grundstückszuschnitt Ost-West-ausgerichtet vorgegeben. Hieraus ergibt sich, 

dass je zwei Gebäude sich entlang der Nord- beziehungsweise der Südseite des 

Baugrundstückes orientieren. Die vier Baukörper sollen optisch in jeweils zwei 

Hauptbaukörper gegliedert werden, die mittig über ein Treppenhaus miteinan-

der verbunden werden. Dies greift die Struktur der nördlich angrenzenden 

Nachbarbebauung im Kettenhausstil auf und führt die städtebauliche Körnung in 

das Plangebiet fort. Durch die Gliederung der Baukörper werden für das städte-

bauliche Umfeld atypisch lange Gebäudefluchten vermieden und damit ein at-

traktiverer Freiraum im Quartier geschaffen. 

 
Abbildung 3:  Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers (Architekten Spiekermann) 

Auch hinsichtlich der Vertikalität der geplanten Bebauung und der Grenzabstän-

de soll die geplante Bebauung rücksichtsvoll in das städtebauliche Umfeld inte-

griert werden. Die beiden nördlichen Gebäude sollen jeweils acht Wohnungen 

und die beiden südlichen Gebäude jeweils zwölf Wohnungen beinhalten. Dies 

ermöglicht auch in der Höhenentwicklung unterschiedliche Ausprägungen und 
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eine Vermittlung zwischen der geplanten Bebauung und dem Umfeld, die sich 

sowohl in den geplanten Trauf- als auch den Firsthöhen ausdrückt. Die Traufhö-

hen der nördlichen Gebäude variieren aus diesem Grund an der Nord- bezie-

hungsweise Südseite der einzelnen Gebäude. Die Traufhöhen der nördlich gele-

genen Kettenhäuser sollen aufgegriffen werden und die Gebäude nördlichen 

Gebäude an deren Nordseite demnach optisch eingeschossig wirken. Zur Grund-

stücksmitte soll die Traufhöhe auf eine Zweigeschossigkeit ansteigen und über 

den Rest des Plangebietes auf dem Niveau beibehalten werden. Analog zu den 

Traufhöhen wurden auch die Firsthöhen an der Nachbarbebauung orientiert. Der 

First der südlichen Mehrfamilienhäuser liegt leicht oberhalb der Firsthöhe der 

südlichen Nachbarbebauung. Die Firsthöhen der nördlichen Gebäude schaffen 

einen vermittelnden Übergang zu den Firsthöhen der nördlich gelegenen Ket-

tenhausbebauung. Die beiden nachstehenden Abbildungen 4 und 5 geben einen 

Überblick über die Höhenentwicklung der geplanten Bebauung in Relation zur 

nördlich und südlich benachbarten Bebauung. Den darauffolgenden Abbildun-

gen 6 und 7 sind Ansichten der geplanten Gebäude zu entnehmen, die Bestand-

teil der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden.  

 
Abbildung 4:  Traufhöhen relativ zum städtebaulichen Umfeld (Architekten Spiekermann) 

 
Abbildung 5:  Firsthöhen relativ zum städtebaulichen Umfeld (Architekten Spiekermann) 
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Abbildung 6:  Ansichten Gebäudetyp „8 Wohneinheiten“ (Architekten Spiekermann)  
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Abbildung 7:  Ansichten Gebäudetyp „12 Wohneinheiten“ (Architekten Spiekermann)  

Auch für die geplanten Grenzabstände gilt, dass diese Rücksicht auf die benach-

barte Bebauung nehmen. Dies drückt sich zugunsten einer nachbarlichen Ver-

träglichkeit in überwiegend deutlich über den bauordnungsrechtlich erforderli-

chen Grenzabständen geplanten Abständen der Baukörper zu den Grundstücks-

grenzen aus. 
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Die äußere Erschließung für den motorisierten Verkehr ist an der Westseite des 

Grundstückes über eine private Erschließung vom Everkeweg aus vorgesehen. 

Diese führt geradlinig in östliche Richtung in das Plangebiet und dient zur Er-

schließung der sowohl oberirdisch als auch unterirdisch geplanten Stellplätze. 

Etwa mittig auf dem Grundstück ist eine T-förmige Wendemöglichkeit vorgese-

hen, die zudem die zwischen den südlich geplanten Gebäuden geplanten ober-

irdischen Stellplätze erschließt. Insgesamt sollen 57 Stellplätze angelegt werden, 

26 oberirdisch entlang der Erschließungsachse und der zentralen südlichen Stell-

platzfläche sowie 31 in der im westlichen Gebäudeteil unter den beiden westli-

chen Gebäuden zusammenhängend geplanten Tiefgarage. Die bauordnungs-

rechtlich erforderliche Stellplatzanzahl von einem Stellplatz je Wohnung wird 

damit deutlich überschritten und ein Stellplatzschlüssel von annähernd 1,5 Stell-

plätzen je Wohnung erreicht.  

Für Fußgänger soll ein Auslass in nördliche Richtung an die Straße im Lehmkühl-

chen angelegt werden, um eine fußläufige Vernetzung zu gewährleisten und 

nicht zuletzt auch den rund 120 Meter nordöstlich gelegenen Spielplatz anzu-

binden. 

 
Abbildung 8:  Schematische Darstellung der geplanten Erschließung (Architekten Spiekermann) 
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Vor dem Hintergrund der vorstehend dargestellten Vorhabenplanung sollen die 

nachstehenden zeichnerischen und textlichen Festsetzungen getroffen werden: 

 Art der baulichen Nutzung 6.2

Die Vorhabenplanung sieht ausschließlich wohngenutzte Gebäude vor. Dies ent-

spricht der ohnehin in dem Planbereich rechtskräftig vorhandenen Festsetzung 

eines reinen Wohngebietes gemäß § 3 BauNVO. Als Baugebietstyp soll daher in 

dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch künftig ein reines Wohngebiet 

gemäß § 3 BauNVO zur Anwendung kommen. Reine Wohngebiete dienen nach 

Baunutzungsverordnung dem Wohnen und sind daher vor dem Hintergrund der 

Vorhabenplanung, der vorhandenen Gebietsprägung und der bislang rechtskräf-

tigen Festsetzung in dem Bebauungsplan Nummer 42 „Everkeweg“ der geeigne-

te Baugebietstyp. 

In dem reinen Wohngebiet sind gemäß § 3 (2) BauNVO allgemein zulässig: 

– Wohngebäude und 

– Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewohner des Ge-

bietes dienen. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

– Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des tägli-

chen Bedarfes für die Bewohner des Gebietes dienen sowie kleine Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, 

– sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner 

des Gebietes dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke. 

Gemäß § 12 Absatz 3a in Verbindung mit § 9 (2) BauGB sind nur solche Vorha-

ben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchfüh-

rungsvertrag verpflichtet. 
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 Maß der baulichen Nutzung 6.3

Mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung soll die bauliche Dichte 

und die Ausdehnung baulicher Anlagen geregelt werden. 

Grundflächenzahl GRZ 

Der flächenmäßige Anteil der Baugrundstücke, der mit baulichen Anlagen über-

deckt werden darf, soll gemäß § 16 BauNVO mit einer Grundflächenzahl von 0,4 

festgesetzt werden. Dies entspricht der Vorhabenplanung ebenso wie den Vor-

gaben der Baunutzungsverordnung für reine Wohngebiete und den bislang 

rechtskräftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nummer 42 „Everkeweg“ 

für das Plangebiet und weite Teile des städtebaulichen Umfeldes. Lediglich für 

die besondere Bauweise der nördlich angrenzenden Kettenhäu-

ser/Gartenhofhäuser ist im rechtskräftigen Bebauungsplan eine höhere Grund-

flächenzahl von 0,6 festgesetzt worden.  

Gemäß § 19 Absatz 4 Satz 3 BauNVO soll eine Überschreitung bis zu einer maxi-

malen Grundflächenzahl von 0,7 zulässig sein. Diese Möglichkeit zur Überschrei-

tung auf bis zu 0,7 soll eingeräumt werden, um auf dem zu allen Seiten begrenz-

ten Baugrundstück eine ausreichende Stellplatzanzahl (rund 1,5 Stellplätze pro 

Wohnung) bereitstellen zu können und so einen auf das Umfeld wirkenden 

Parkdruck vermeiden zu können. Um die Erhöhung der planungsrechtlich übli-

chen 50-Prozent-Regel für die Überschreitung der Grundflächenzahl zu kompen-

sieren, wird einerseits das Oberflächenmaterial oberirdischer Stellplätze auf eine 

wasserdurchlässige Decke begrenzt und die Möglichkeit zur Grundstückseinfrie-

dung zum Everkeweg auf die Zulässigkeit ausschließlich gepflanzter/lebender 

Hecken und Sträucher beschränkt. 

Geschossflächenzahl GFZ 

Die Geschossflächenzahl GFZ drückt das Verhältnis der Geschossfläche zur maß-

gebenden Grundstücksfläche des Baugrundstücks aus. Vor dem Hintergrund der 
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Vorhabenplanung und der maximalen Grundflächenzahl von 0,4 wird eine Ge-

schossflächenzahl von 0,8 für die zweigeschossigen Gebäude im Norden und ei-

ne Geschossflächenzahl von 1,2 für die beiden dreigeschossigen Gebäude im 

Süden festgesetzt. Die in § 17 BauNVO vorgegebene Obergrenze für die Festset-

zung einer Geschossflächenzahl in reinen Wohngebieten (maximal 1,2) wird da-

mit eingehalten. 

Gebäudehöhen und Zahl der Vollgeschosse 

Die vertikale Ausdehnung baulicher Anlagen wird über die Festsetzung von 

Trauf- und Firsthöhen sowie der maximalen Zahl der Vollgeschosse gesteuert. 

Hierbei ist zwischen den nördlichen und südlichen Gebäuden zu differenzieren, 

da diese wie in Kapitel 6.1 beschrieben mit Bezug zum städtebaulichen Umfeld 

unterschiedliche Höhenentwicklungen aufweisen (siehe Abbildungen 4 und 5). 

Für die beiden nördlichen Gebäude gilt an der Nordseite eine maximale Trauf-

höhe von 3,70 Meter und an der Südseite von maximal 6,20 Meter. Die maximale 

Firsthöhe für die beiden nördlichen Gebäude beträgt 10,00 Meter. Für die beiden 

südlichen Gebäude sind geringfügig höhere Traufhöhen von maximal 6,55 Meter 

und maximale Firsthöhen von 12,55 Meter geplant. 

Hinsichtlich der Zahl der Vollgeschosse wird ebenfalls zwischen den beiden 

nördlichen und den beiden südlichen Gebäuden differenziert. Die beiden nördli-

chen Gebäude sind zweigeschossig und die beiden südlichen Gebäude dreige-

schossig geplant. Die Dreigeschossigkeit der beiden südlichen Gebäude über-

steigt damit die bislang für den Planbereich selbst und das Umfeld rechtskräfti-

gen Festsetzungen. Die Dreigeschossigkeit wird an der Stelle jedoch als umfeld-

verträglich erachtet, da die Traufhöhe auf maximal 6,55 Meter beschränkt wird 

und die Gebäude somit grundsätzlich optisch zweigeschossig wirken, weil das 

dritte Vollgeschoss im ausgebauten Dachraum angeordnet wird. 



 

Stadt Beckum – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Everkeweg“ 

 

 

16 

 

Als untere Bezugspunkte gemäß § 18 Absatz 1 BauNVO wird nicht zwischen den 

nördlichen und südlichen Gebäuden differenziert, sondern zwischen den beiden 

östlichen und den beiden westlichen Gebäuden. Der Grund hierfür ist die nach 

Osten leicht ansteigende Geländeoberfläche. Als unterer Bezugspunkt für die 

beiden westlichen Baufenster gilt eine Höhe von 119,50 Meter über Normalhö-

hennull und für die beiden östlichen Baufenster von 120,10 Meter über Normal-

höhennull. Diese Höhen entsprechen jeweils in etwa der geplanten Höhenlage 

des Erdgeschossfußbodens des jeweiligen Gebäudes. In dem Bebauungsplan 

werden eingemessene Geländehöhen angegeben, um die festgesetzten Bezugs-

punkte vergleichend einordnen zu können. 

 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 6.4

Die vier in der Vorhabenplanung projektierten Gebäude sind in offener Bauweise 

als Einzelhäuser geplant, also mit seitlichem Grenzabstand und einer maximalen 

Gebäudelänge von weniger als 50 Metern. Entsprechend wird die Festsetzung 

einer offenen Bauweise gemäß § 22 Absatz 2 BauNVO getroffen, die damit so-

wohl der Vorhabenplanung als auch der bislang rechtskräftigen Festsetzung für 

den Planbereich entspricht.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 BauNVO über die 

Festsetzung von Baugrenzen definiert, die sich an der Vorhabenplanung orien-

tieren, um die geplante bauliche Struktur über die Festsetzungen zu sichern. Die 

festgesetzten Baugrenzen werden relativ eng um die Baukörper gefasst. Damit 

über die Baugrenzen hinausgehend Balkone und Terrassen genehmigungsfähig 

sind, wird über eine textliche Festsetzung klargestellt, dass die festgesetzten 

Baugrenzen für Balkone (um maximal 2,00 Meter) und Terrassen (um maximal 

3,00 Meter) überschritten werden dürfen. 

Die geplante Tiefgarage sowie die Tiefgaragenzufahrt liegen teilweise außerhalb 

der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen. Zur Klarstellung wird 
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textlich festgesetzt, dass Gebäudeteile sowie bauliche/technische Anlagen für die 

Errichtung und Erschließung einer Tiefgarage auch innerhalb der nicht überbau-

baren Grundstücksflächen zulässig sind. 

 Verkehrsflächen/Zufahrtsverbote/Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 6.5

Die Festsetzung von Verkehrsflächen ist nicht erforderlich, da die Erschließung 

ausschließlich privatrechtlich erfolgen soll und eine verkehrliche Anbindung an 

den Everkeweg sichergestellt ist. Um planungsrechtlich sicherzustellen, dass der 

es lediglich den einen geplanten äußeren Erschließungspunkt für den motorisier-

ten Verkehr geben kann, wird der Bereich entlang der Straßenbegrenzungslinie 

des Everkeweges als Bereich ohne Ein- und Ausfahrt und für die geplante Zu-

fahrt ein entsprechender Einfahrtbereich festgesetzt. 

Die geplanten Erschließungsflächen werden ausschließlich innerhalb der nicht 

überbaubaren Grundstücksflächen des reinen Wohngebietes liegen. Für den Fall 

einer theoretisch denkbaren Ausparzellierung einzelner Baugrundstücke werden 

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger und der Ver- und 

Entsorgungsträger zu belastende Flächen festgesetzt. Auf dieser Grundlage kön-

nen bspw. auch für die Entsorgungsunternehmen Haftungsfreistellungen für die 

Befahrung der privaten Flächen mit Müllfahrzeugen zur Abfallabholung erklärt 

werden. 

 Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen 6.6

Wie bereits in Kapitel 6.1 beschrieben, sieht die Vorhabenplanung sowohl ober-

irdische Stellplätze als auch die Anlage einer Tiefgarage vor. Die geplante Tiefga-

rage liegt dabei nicht vollständig innerhalb der festgesetzten Baufenster, da sie 

zusammenhängend unter den beiden östlichen Baukörpern entstehen soll. Um 

dies planungsrechtlich zu berücksichtigen, wird per textlicher Festsetzung gere-

gelt, dass Gebäudeteile und bauliche/technische Anlagen zur Errichtung und Er-

schließung der Tiefgarage (zum Beispiel Tiefgarage, Zufahrtsrampe) auch inner-
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halb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden dürfen. Die 

Lage der Tiefgarage wird über die Festsetzung einer „TGa“-Fläche zeichnerisch 

vorgegeben. 

Die Lage der oberirdischen Stellplätze wird über die Festsetzung von Flächen für 

Stellplätze („St“) geregelt. Die Errichtung oberirdischer Stellplätze ist ausschließ-

lich innerhalb der festgesetzten „St“-Flächen zulässig. Überdachte Stellplätze und 

Garagen sind unzulässig. Hiermit kann zugunsten der Freiraumqualität gesteuert 

werden, dass die nicht überbaubaren Grundstücksflächen weitgehend von Stell-

plätzen freigehalten werden. 

In der Vorhabenplanung sind gebäudebezogen vier Standorte für Müllboxen an 

den jeweiligen Hauseingängen vorgesehen. Hierzu werden analog zum Vorge-

hen zur Zulässigkeit der Stellplätze spezifische Flächen festgesetzt, in denen die-

se Anlagen zulässig sind („Na“). 

Sowohl die Stellplätze als auch die Nebenanlagen werden damit ausschließlich 

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und im inneren Bereich entlang 

der geplanten Erschließungsachse zulässig sein. Lediglich im Süden ist hierfür 

auch der Bereich zwischen dem östlichen und dem westlichen Gebäude vorge-

sehen, da diese Fläche ohnehin als Wendemöglichkeit T-förmig erschlossen 

werden muss. 

 Örtliche Bauvorschriften 6.7

Eine detaillierte Vorgabe örtlicher Bauvorschriften zur gestalterischen Qualitäts-

sicherung erfolgt über die auf dem Bebauungsplan dargestellten Ansichten, die 

Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplanes sind. Die nachstehende Ab-

bildung gibt darüberhinausgehend einen Eindruck der geplanten Materialwahl. 

Für die Dächer sieht die Vorhabenplanung eine anthrazitfarbene Eindeckung vor 

(siehe Abbildung 9 oben links). Die Fassaden sollen grundsätzlich verklinkert er-

richtet werden. Dabei sollen sowohl die Fensterbänder, die jeweils zentralen Er-
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schließungsbauteile und Teile der Giebelflächen durch eine hellere Farbwahl ab-

gesetzt werden und zu einer strukturierten gestalterischen Wahrnehmung bei-

tragen (siehe Abbildung 9, oben rechts und unten links). Die Gauben und Bal-

konverkleidungen sollen durch helle Platten von den übrigen Farben und Mate-

rialien abgesetzt werden (siehe Abbildung 9, unten rechts). 

 
Abbildung 9:  Materialienauswahl (Architekten Spiekermann) 

Hinsichtlich der Baukörper bedarf die Sicherung der Hauptfirstrichtung in Ost-

West-Richtung einer zwingenden Vorgabe, da hierdurch die niedrige Traufhöhe 

zur nördlichen Grundstücksgrenze und dem dort vorhandenen, relativ niedrigen 

baulichen Bestand verbindlich gesichert werden kann. Zudem bietet die Ost-

West-Ausrichtung des Firstes energetische Vorteile. Lediglich für die in allen vier 

Gebäuden jeweils zentral geplanten Erschließungskernen/Treppenhäusern wird 

das Flachdach als zulässige Dachform ermöglicht. 

Als örtliche Bauvorschrift soll die Zulässigkeit von Einfriedungen entlang der 

Straßenbegrenzungslinie des Everkeweges in der Höhe auf maximal 1,00 Meter 

begrenzt werden. Diese Festsetzung wird aufgrund des Erscheinungsbildes des 

Straßenraumes im Verlauf des Everkeweges getroffen, das überwiegend begrün-
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te Vorgärten vorweist. Um eine abschottende Wirkung einer Grundstückseinfrie-

dung zu vermeiden, wird die Höhenbegrenzung verbindlich vorgegeben, die an 

die Höhe der auf der Grundstücksgrenze bislang vorhandenen Mauer angelehnt 

wird. Einfriedungen sollen künftig ausschließlich als lebende Hecken mit 

Strauchpflanzungen zulässig sein, Zäune dürfen lediglich darin integriert errich-

tet werden. 

 Belange des Verkehrs 7

Die verkehrliche Anbindung der geplanten Wohngebäude ist im Westen des 

Plangebietes an den Everkeweg vorgesehen. Da die Vorhabenplanung eine we-

sentliche Nutzungsintensivierung innerhalb des Plangebietes beabsichtigt, wur-

de die geplante Anbindung der Vorhabenplanung an den Everkeweg fachgut-

achterlich bewertet (SHP Ingenieure, Hannover, März 2020). 

Gegenstand der Untersuchung ist eine Abschätzung der verkehrlichen Auswir-

kungen infolge der Vorhabenplanung. Hierzu wurde die bisherige Verkehrssitua-

tion untersucht, der vorhabenbedingte Neuverkehr prognostiziert und die Leis-

tungsfähigkeit der Anbindung an den Everkeweg ermittelt. 

Die Verkehrsuntersuchung kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis:  

„Die Verkehrserhebungen haben gezeigt, dass die derzeitigen Verkehrsbelastun-

gen im Everkeweg in der morgendlichen Spitzenstunde bei 193 Kfz pro Stunde 

(07:00 bis 08:00 Uhr) und in der nachmittäglichen Spitzenstunde bei 

203 Kfz pro Stunde liegen (16:30 bis 17:30 Uhr). Dabei sind die verkehrlichen Be-

lastungen jeweils in südliche Richtung etwas höher als in Gegenrichtung. 

Auf Grund der Wohnbebauung ist mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen 

von 175 Kfz-Fahrten pro 24 Stunden zu rechnen, die sich zur Hälfte im Quell- 

und zur Hälfte im Zielverkehr wiederfinden. Diese wiederum verteilen sich in 

nördliche sowie südliche Richtung des Everkewegs, so dass der zusätzliche Ver-
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kehr für die umliegenden Knotenpunkte vermutlich kaum merklich sein wird. In 

der morgendlichen Spitzenstunde ist mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkom-

men von 14 Kfz pro Stunde zu rechnen. In der nachmittäglichen Spitzenstunde 

steigt das zusätzliche Verkehrsaufkommen minimal auf 18 Kfz pro Stunde. 

Die Bewertung der Verkehrsqualitäten nach dem HBS 2015 [Handbuch für die 

Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, Ausgabe 2015] unterstützt diese An-

nahme. Die Ergebnisse zeigen, dass das zu erwartende Verkehrsaufkommen am 

neuen Knotenpunkt Everkeweg/Erschließungsstraße verkehrlich problemlos ab-

zuwickeln ist. In der nachmittäglichen Spitzenstunde werden in allen Zufahrten 

die Verkehrsqualitätsstufe A erreicht. Da die maximalen Rückstaulängen lediglich 

6 Meter aufweisen, ist darüber hinaus nicht damit zu rechnen, dass die verkehrli-

che Abwicklung an den naheliegenden Knotenpunkten beeinträchtigt wird. 

Die Situation im Fuß- und Radverkehr wird schon durch die Einrichtung der 

Tempo-30-Zone unterstützt. Gute Sichtverhältnisse am Knotenpunkt sowie die 

bevorrechtigende Gehwegüberfahrt lassen eine verkehrssichere Situation auch 

für die schwächeren Verkehrsteilnehmer erwarten.“ 

(Verkehrsuntersuchung, SHP Ingenieure, Hannover, März 2020: 12) 

 Belange des Denkmalschutzes 8

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Entwurfes dieses vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Denkmal-

pflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen) eine Überprüfung der beste-

henden Villa hinsichtlich ihrer Denkmaleigenschaften angestoßen. In Verbindung 

mit einer vorläufigen Unterschutzstellung des Gebäudes gemäß § 4 des Gesetzes 

zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 

(DSchG NRW) – Dringlichkeitsentscheidung vom 19.12.2019 – wurde der Denk-

malwert durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der unteren 

Denkmalbehörde der Stadt Beckum geprüft. Mit Schreiben vom 17.02.2020 teilt 
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der Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit, dass sich eine Denkmaleigenschaft 

im Sinne des § 2 DSchG NRW nicht hinreichend begründen lässt. Die vorläufige 

Unterschutzstellung wurde entsprechend mit Beschluss vom 27.02.2020 wieder 

aufgehoben. Die Belange des Denkmalschutzes stehen einer Umsetzung der 

Vorhabenplanung folglich nicht entgegen. 

Ein Vorkommen von Bodendenkmälern ist nicht bekannt. Spezielle Maßnahmen 

des Denkmalschutzes oder der Denkmalpflege sind daher nicht erforderlich. Da 

bei Erdarbeiten aber dennoch bislang unbekannte paläontologische Boden-

denkmäler in Form von Fossilien aus der Oberkreide (Campanium, Beckum-

Schichten) zum Vorschein kommen können, werden Hinweise zum Vorgehen im 

Falle kultur- oder erdgeschichtlicher Bodenfunde oder Befunde in den vorha-

benbezogenen Bebauungsplan aufgenommen. 

 Belange der Ver- und Entsorgung 9

Trink- und Löschwasserversorgung 

Das Plangebiet ist über die Trinkwasserleitung entlang des Everkeweges bereits 

an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Über die Verlegung der 

erforderlichen Hausanschlussleitungen kann das Plangebiet auch weiterhin an 

das öffentliche Versorgungsnetz angebunden werden. 

Die Löschwasserversorgung soll über das öffentliche Trinkwassernetz erfolgen. 

Der Mindestlöschbedarf richtet sich nach der Bebauungsdichte und der Brand-

ausbreitungsgefahr. Durch die Vorhabenplanung ergibt sich für die Vorhaben-

planung nach Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfa-

ches e.V. im Mittel ein Anspruch auf Vorhaltung von 96 Kubikmeter pro Stunde 

für die Dauer von zwei Stunden. Nach Auskunft der Wasserversorgung Beckum 

GmbH kann diese Löschwassermenge über das Trinkwassernetz bereitgestellt 

werden.  

Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung 
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Das Plangebiet kann entsprechend der zum Zeitpunkt der Planaufstellung gülti-

gen Entwässerungssatzung der Stadt Beckum an die umliegend vorhandenen 

Abwasseranlagen mit Weiterleitung zur Zentralkläranlage angeschlossen werden. 

In der Verkehrsfläche des Everkeweges verläuft ein Mischwasserkanal mit ent-

sprechender Aufnahmekapazität. 

Nach § 55 Wasserhaushaltsgesetz soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, 

verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasser-

rechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und wasserwirtschaft-

liche Belange entgegenstehen. § 44 Wassergesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen (LWG) ergänzt beziehungsweise konkretisiert den bundesrechtlichen 

Grundsatz und bezieht diesen dabei auf Grundstücke, die nach dem 01.01.1996 

erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen 

werden. 

Der anstehende Boden (Braunerde) ist für eine Versickerung nicht (Bodenkarte 

BK50, Land Nordrhein-Westfalen) beziehungsweise nur gering (Prüfung der 

Umweltbelang, Büro Stelzig, Soest, August 2019) für eine Versickerung geeignet. 

Das Ingenieurbüro Greiwe und Helfmeier (Oelde) wurde mit der Erstellung einer 

Entwässerungskonzeption für die Vorhabenplanung beauftragt, die mit Stand 

von Juli 2019 als Vorplanung vorliegt. Zur Ableitung des anfallenden Nieder-

schlagswassers ist vor der Einleitung in die Mischwasserkanalisation im Everke-

weg innerhalb der geplanten Zufahrt die Anlage eines Rückhaltekanales und ei-

nem auf 30,9 Liter pro Sekunde gedrosseltem Abfluss vorgesehen. 

Unter Beachtung dieser Entwässerungskonzeption ist die vorhandene technische 

Infrastruktur im Everkeweg in der Lage, das anfallende Niederschlagswasser ab-

zuleiten.  
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Überflutungs- und Rückstauschutz 

Starkregenereignisse können durch das öffentliche Entwässerungsnetz nicht 

immer vollständig aufgenommen werden, sodass es zur Überflutung von Stra-

ßen, Gelände und Gebäuden kommen kann. Hiergegen muss sich der jeweilige 

Grundstückseigentümer beziehungsweise Nutzer gemäß der DIN 1986 Teil 100 

durch sinnvolle Kombinationen von Maßnahmen, die von der individuellen Lage 

und Gestaltung der baulichen Anlage abhängig sind, schützen. Ein Überflu-

tungsnachweis des einzelnen Grundstücks mit der Angabe der Überflutungsflä-

che ist durch den jeweiligen Grundstückseigentümer beziehungsweise Nutzer 

gemäß der DIN 1986 Teil 100 zu führen. 

Gemäß der Entwässerungssatzung der Stadt hat sich jeder Grundstückseigentü-

mer wirkungsvoll und dauerhaft gegen schädliche Folgen von Rückstau aus dem 

Kanalnetz durch den Einbau einer funktionstüchtigen Rückstausicherung zu 

schützen. 

Elektrizitäts- und Gasversorgung 

Die Stromversorgung ist bereits in der Bestandssituation sichergestellt. Über die 

Verlegung neuer Hausanschlüsse kann die Stromversorgung auch für die Vorha-

benplanung sichergestellt werden.  

Abfallbeseitigung 

Das Plangebiet kann auch weiterhin an die regelmäßige städtische Müllabfuhr 

angeschlossen werden. Die im Vorhaben- und Erschließungsplan vorgesehene 

Erschließungsachse ist mit der zentral daran geplanten Wendemöglichkeit für ei-

ne Befahrbarkeit von Müllfahrzeugen geeignet. 

 Belange der Umwelt 10

Die vorliegende Bauleitplanung erfüllt die Bedingungen an einen Bebauungsplan 

der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB (siehe Kapitel 3). Mit der Anwendung 
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des § 13a BauGB kann entsprechend dem vereinfachten Verfahren zur 

Aufstellung von Bebauungsplänen (§ 13 BauGB) auf eine Darstellung der nach 

§ 2 Absatz 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes 

und der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen (Umweltprüfung) 

verzichtet werden. Die Umweltbelange sind dennoch in der Begründung zu 

betrachten. Hierzu wurde vom Büro Stelzig (Soest) eine „Prüfung der 

Umweltbelange“ (August 2019) durchgeführt und darin die bau-, anlage- und 

betriebsbedingten Auswirkungen der Vorhabenplanung auf die Umweltschutz-

güter bewertet: 

„Es kommt zu keinen oder nur geringfügigen Konflikten, welche jedoch durch 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen gelöst werden können. Aufgrund 

der innerstädtischen Lage, der Vorbelastung und der bereits in den 

Fachplanungen vorgesehenen Nutzung als Wohnbaugebiet, wird den 

städtebaulichen Belangen vorrangig Rechnung getragen.  

Für einige Schutzgüter und Umweltbelange sind Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen erforderlich. Unter Berücksichtigung dieser 

Maßnahmen ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Wasser, Boden, Kultur und Sachgüter.“ 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Belange des Artenschutzes wurden in einer artenschutzrechltichen 

Vorprüfung speziell untersucht. Um eine inhaltliche Doppelung zu vermeiden, 

wird bezüglich der für dieses Schutzgut erforderlichen Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen auf das Kapitel 10.2 verwiesen. 

Schutzgut Boden 

Die Vorhabenplanung führt anlagebedingt zu einer dauerhaften 

Inanspruchnahme von bislang teilweise unversiegeltem Boden. Die natürlichen 
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Bodenfunktionen gehen in diesen Bereichen komplett verloren. Bei dem 

anstehenden Boden handelt es sich um eine Braunerde, einen tiefgründigen 

Sand- oder Schuttboden mit hoher Funktionserfüllung als Biotopentwicklungs-

potenzial für Extremstandorte. Aufgrund der innerstädtischen Lage, der bereits 

vorhandenen Bebauung und der Nutzung als Ziergarten ist der Boden jedoch 

bereits vorbelastet. Betriebsbedingt sind geringfügig höhere Einträge (zum 

Beispiel Salz, Reifenabrieb, Müll) denkbar. Als mögliche Maßnahmen zur 

Vermeidung und Minderung der Eingriffe in das Schutzgut Boden werden in der 

„Prüfung der Umweltbelange“ Maßnahmen wie die Beachtung der DIN 19371 

(Verwertung von Bodenmaterial), eine fachgerechte Bauausführung, die 

geeignete Lagerung und Verwendung von Mutterboden beziehungsweise die 

fachgerechte Entsorgung bei Verunreinigungen sowie von Abwasser und 

Hausmüll genannt. Diese Maßnahmen sind auf Ebene der Bauleitplanung nicht 

festsetzungsrelevant, da sie sich an die ordnungsgemäße Durchführung von Erd- 

und Bauarbeiten und damit an die bauausführenden Firmen sowie eine 

ordnungsgemäße Wohnnutzung und damit die künftigen Bewohner des 

Baugebietes richten. 

Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 

Um unnötige Lichtimmissionen zum angrenzenden Wohngebiet zu vermeiden, 

sollen die Beleuchtungseinrichtungen um die Wohnhäuser zweckdienlich 

gehalten werden. Das bedeutet, dass Beleuchtung nur dort eingesetzt wird, wo 

sie benötigt wird und nicht länger als notwendig. Zur Betrachtung des Belanges 

von Lichtemissionen wurde eine fachgutachterliche Stellungnahme eingeholt 

und daraus resultierend eine mindestens 1,50 Meter hohe Grundstücks-

einfriedung an den zentral am südlichen Plangebietsrand geplanten Stellplätzen 

festgesetzt.  Hierzu wird auf das Kapitel 10.3 verwiesen. 
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Eine bestehende Gefährdungslage durch eine Kampfmittelbeeinflussung des 

Plangebietes ist nicht bekannt. Unter Beachtung eines allgemeinen Hinweises 

auf das Vorgehen im Falle auftretender Anzeichen einer Kontamination oder 

dem Fund verdächtiger Gegenstände wird die Stadt Beckum ihrer Hinweispflicht 

gerecht. 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bau- und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt. Sollte es im 

Zusammenhang mit Bau- und Erschließungsarbeiten dennoch zu aktuell nicht 

absehbaren Funden kommen, sind die Stadt Beckum als Untere 

Denkmalbehörde und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe unverzüglich zu 

informieren. Der Bebauungsplan wird um einen entsprechenden allgemeinen 

Hinweis ergänzt. 

 Natur- und Landschaftsschutz 10.1

Gemäß § 13a Absatz 2 Nummer 4 BauGB gelten Eingriffe in den Natur- und 

Landschaftshaushalt als bereits vor der planerischen Entscheidung zur 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgt oder zulässig 

gewesen. Aus diesen Gründen entfällt die Notwendigkeit zur 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1a BauGB in Verbindung mit 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie das Aufzeigen von Maßnahmen zur 

Bewältigung von Eingriffsfolgen. 

 Artenschutz 10.2

Nach europäischem Recht müssen bei Eingriffsplanungen alle streng und auf 

europäischer Ebene besonders geschützten Arten berücksichtigt werden. Im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung müssen auch die artenschutzrecht-

lichen Bestimmungen, insbesondere die Verbote nach § 44 Absatz 1 BNatSchG, 

welche bei der Umsetzung des Bebauungsplanes entstehen, als spezielle 

Artenschutzprüfung (ASP) abgeprüft werden. Dies wurde fachgutachterlich im 
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Rahmen der „Artenschutzrechtlichen Vorprüfung“ (Büro Stelzig, Soest, Oktober 

2018) durchgeführt. Diese kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: 

Das geplante Vorhaben ist aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig, wenn die 

nachstehenden artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen eingehalten 

werden: 

– Die Baufeldräumung ist zum Schutz von europäischen Vogelarten während 

der Hauptbrutzeit vom 15. März bis 31. Juli unzulässig. 

– Vom 01. März bis zum 30. September sind Baumfällungen und Gehölz-

schnitt nur in Ausnahmefällung unter Einbeziehung eines Experten zulässig. 

– Etwaige Dacharbeiten müssen in den Wintermonaten zwischen Anfang 

November und Ende Februar erfolgen, um eine Tötung von Fledermäusen 

zu vermeiden. 

Insgesamt ergibt sich, dass unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht erfüllt werden und eine 

erhebliche Beeinträchtigung planungsrelevanter Arten und ihrer Fortpflanzungs-

stadien beziehungsweise deren Lebensstätten durch das Vorhaben ausge-

schlossen werden kann. 

Die vorstehend aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen werden als Hinweis in 

den Bebauungsplan aufgenommen. Damit werden auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung die notwendigen Voraussetzungen für die Beachtung der 

Regelungen des § 44 BNatSchG im nachgelagerten Genehmigungsverfahren 

getroffen.  

 Immissionsschutz 10.3

Für eine Bewertung der Belange des Immissionsschutzes sind die von den ober-

irdisch und unterirdisch geplanten Stellplätzen ausgehenden Lärmemissionen 

ebenso relevant, wie die von zu erwartenden Fahrzeugbewegungen ausgelösten 
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Blendwirkungen. Als Grundlage für eine sachgerechte Abwägung dieser Sach-

verhalte wurden die nachstehenden gutachterlichen Untersuchungen erstellt: 

– Schalltechnisches Gutachten (Akus GmbH, Bielefeld, August 2019) 

– Gutachterliche Bewertung zu Lichtimmissionen (Akus GmbH, Bielefeld, Au-

gust 2019) 

Verkehrslärm 

Gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 1 BauGB ist bei der Aufstellung von Bebauungs-

plänen unter anderem die Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse zu gewähr-

leisten. Diese sind nach der ständigen Rechtsprechung bis hin zu den Immissi-

onsrichtwerten in Höhe von 60/45 dB(A) tags/nachts gegeben. Als Grundlage für 

die Einordnung ermittelter Lärmpegel dienen die Technische Anlage zum Schutz 

gegen Lärm (TA Lärm) und die Parkplatzlärmstudie. 

Die im schalltechnischen Gutachten zugrunde gelegten Pkw-Bewegungen basie-

ren auf der Verkehrsuntersuchung der SHP Ingenieure (Hannover, Juli 2019), sie-

he auch Kapitel 7.  

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass nach Umsetzung der Vorhabenpla-

nung an allen benachbarten Wohnhäusern tagsüber Beurteilungspegel von 

≤ 45 dB(A) sowie nachts Beurteilungspegel von ≤ 40 dB(A) zu erwarten sind. 

Vor dem Hintergrund der vorstehend beschriebenen Maßstäbe an gesunde 

Wohnverhältnisse nach der TA Lärm und der Parkplatzlärmstudie werden gesun-

de Wohnverhältnisse auch nach Umsetzung der Vorhabenplanung gegeben sein. 

Blendwirkung 

Um die von den Fahrzeugbewegungen am äußeren Erschließungspunkt (Zufahrt 

vom Everkeweg) und den innerhalb des Plangebietes zu erwartenden Stellplatz-

Bewegungen ausgehenden Blendwirkungen im Abwägungsprozess beachten zu 
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können, hat die Akus GmbH (Bielefeld) eine fachgutachterliche Bewertung der zu 

erwartenden Lichtimmissionen erstellt.  

Es zeigt sich, dass eine Blendwirkung durch Scheinwerfer im Zusammenhang mit 

der äußeren Erschließung und der Tiefgaragenzufahrt nicht zu erwarten ist. Nicht 

konfliktfrei sind die von Fahrzeugbewegungen im Zusammenhang mit der am 

südlichen Plangebietsrand vorgesehenen Stellplatzfläche ausgehenden Emissio-

nen. Bei der Zufahrt zu den Stellplätzen können die südlichen Nachbargebäude 

an der August-Wibbelt-Straße von den Pkw-Scheinwerfern erfasst werden. Ge-

mäß gutachterlicher Stellungnahme kann diesem Umstand Rechnung getragen 

werden, indem eine immergrüne Heckenpflanzung entlang der Südseite der 

Stellplatzfläche geplant und eine potenzielle Blendwirkung dadurch unterbun-

den wird. Die Anpflanzung einer entsprechenden immergrünen Hecke wird da-

her über eine entsprechende zeichnerische und textliche Festsetzung gemäß 

§ 9 Absatz 1 Nummer 25a BauGB vorgegeben. 

 Bodenschutz/Altlasten 10.4

Mit der Planung soll die Wiedernutzbarmachung des nicht mehr genutzten Vil-

len-Grundstückes ermöglicht werden. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme 

der Innenentwicklung, die nach § 1 Absatz 5 und § 1a Absatz 2 BauGB grundle-

gend zu unterstützen sind. Die Flächenversiegelung wird sich im Vergleich zur 

Bestandssituation zweifelsohne erhöhen, dabei jedoch die ohnehin für den Be-

reich bereits festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 sicher einhalten. Die Planung 

trägt dazu bei, dass die Inanspruchnahme unbebauter Grundstücke im Außenbe-

reich gemindert und bestehende technische Infrastrukturen sinnvoll mit genutzt 

werden können. Der Bodenschutzklausel des § 1a Absatz 2 BauGB wird somit 

entsprochen. 
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Weder der Stadt Beckum noch der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises 

Warendorf liegen Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Altlast oder schädli-

cher Bodenveränderungen begründen. 

 Klimaschutz 10.5

Mit der Novellierung des Baugesetzbuches vom 22.07.2011 wurden die Ziele des 

Klimaschutzes durch eine klimagerechte Stadtentwicklung als Gesetzesgrundla-

ge aufgenommen. Dieses kann mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maß-

nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, insbesondere zur dezentralen 

und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 

Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung er-

reicht werden. 

Bauliche Standards des Erneuerbare-Energien-Gesetzes beziehungsweise des Er-

neuerbare-Energien-Wärmegesetzes sind ebenso umsetzbar wie die aktive und 

passive Nutzung der Solarenergie. 

 Erschließungskosten 11

Die Initiative der Planung beruht auf einer privaten Projektentwicklung. Der Vor-

habenträger/Projektentwickler hat sich bereit und in der Lage erklärt, die Kosten, 

die mit den Planungen zur Erreichung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit 

des Vorhabens verbunden sind, vollständig zu tragen. 

Von der Planung sind keine Erschließungsmaßnahmen im öffentlichen Raum be-

troffen. 

Zwischen der Stadt Beckum und der Vorhabenträgerin wird gemäß § 12 BauGB 

ein Durchführungsvertrag geschlossen, der für die Errichtung des Vorhabens er-

forderliche vertragliche Regelungen beinhaltet. 
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Beckum, im März 2020 

 

Verfasser: 

 

Drees & Huesmann Stadtplaner PartGmbB 

Vennhofallee 97, 33689 Bielefeld 

Telefon 05205-72980; Fax -729822 

E-Mail: info@dhp-sennestadt.de 

www.dhp-sennestadt.de 

 

unter fachlicher Begleitung der 

 

Stadt Beckum, 

Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Everkeweg“ – Abwägung zur Beteiligung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit (22.11. – 23.12.2019) 

Nr. Verfasserinnen und 

Verfasser; Datum  

Nr. Stellungnahme Abwägung 

1 Öffentlichkeit 1 

Schreiben vom 

23.12.2019 

1.1 Die Abschätzung des aufgrund der Neuplanung zu er-

wartenden Verkehrsaufkommens erfolgte im Rahmen 

einer Verkehrsuntersuchung durch das Unternehmen 

SHP Ingenieure Hannover. Die Abbildung 6 (S. 7) zeigt 

die zu erwartende zusätzliche Verkehrsbelastung (Prog-

nose). Deutlich werden die beiden Verkehrsspitzen zwi-

schen 5.30 und 7.30 Uhr sowie zwischen 16.30 und 17.30 

Uhr. Eine Verkehrserhebung am 4.7.2019 wurde nur im 

Zeitraum von 15 bis 19 Uhr durchgeführt (Ist-Verkehr, 

vgl. Kap. 3, S. 4). In der weiteren Argumentation wird le-

diglich der Spitzenwert am Nachmittag berücksichtigt. 

Dieses Vorgehen ist nachvollziehbar und führt sicher 

dann zu recht zuverlässigen Abschätzungen der Gesamt-

verkehrssituation, wenn am Morgen keine besondere 

Verkehrsverhältnisse bestehen. Genau das ist aber auf 

dem Everkeweg zwischen Paterweg und Hansaring der 

Fall. Dieser Abschnitt des Everkewegs dient als Zubringer 

zum Berufskolleg am Hansaring, das am Morgen erhebli-

chen Zielverkehr erzeugt. 

Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Pflau-

menallee erfolgte im Jahr 2005 eine umfangreiche Ver-

kehrsuntersuchung, die die Verkehrszählung und Ab-

schätzung des Neuverkehrs durch das Neubaugebiet 

Die Hinweise auf die Verkehrssituation in der mor-

gendlichen Spitzenstunde werden zur Kenntnis ge-

nommen. Über die in der Verkehrsuntersuchung 

verwendete Datenbasis hinausgehend liegen der 

Stadt Beckum Daten aus einer Verkehrserhebung in 

der morgendlichen Spitzenstunde vom 22.09.2016 

vor. Anhand dieser Daten wurde die Plausibilität 

der Verkehrsuntersuchung geprüft und eine inhalt-

liche Fortschreibung des Gutachtens vorgenom-

men. Dazu wurden zunächst die Verkehrszahlen 

vom 22.09.2016 mit den bislang verwendeten Ver-

kehrszahlen von SSP Consult Beratende Ingenieure 

(Erhebungsjahr 2006) verglichen, auf die sich die 

Anwohner in ihrer Stellungnahme beziehen. Die 

erhobenen Verkehrszahlen weichen stark vonei-

nander ab. Da die Zahlen von SSP Consult Beraten-

de Ingenieure bereits 14 Jahre zurückliegen, wur-

den die Zahlen von der Verkehrserhebung aus 

dem Jahr 2016 für die Fortschreibung der Ver-

kehrsuntersuchung verwendet. Diese liegen in einer 

Größenordnung wie in der nachmittäglichen Spit-

zenstunde (morgendliche Spitzenstunde: 193 Kfz 

pro Stunde; nachmittägliche Spitzenstunde: 203 Kfz 

pro Stunde). Daher können die Bedenken der An-

Anlage 2 zur Vorlage 2020/0101 

TOP Ö  7TOP Ö  7
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Pflaumenallee enthält (Anlage 5.1 der Untersuchung 

durch SSP Consult von Januar 2005). Am Knotenpunkt 

Everkeweg/Paterweg ergaben sich in der Spitzenstun-

denbelastung (7.10 bis 8.10 Uhr) Zuflüsse vom Paterweg 

in den Everkeweg von 87 Fahrzeugen und von Abflüssen 

vom Everkeweg in den Paterweg von 196 Fahrzeugen 

(Grundlage: Verkehrszählung am 4.11.2004 durch SSP 

Consult im Auftrag der Stadt Beckum). Hierdurch sind die 

tatsächlichen Verkehrsbewegungen quantifiziert ohne die 

zu erwartenden Verkehre des geplanten Neubaugebiets. 

Die vorliegende Verkehrsuntersuchung von 2019 berück-

sichtigt nicht die in der Untersuchung von 2005 doku-

mentiere Verkehrsbelastung am Everkeweg am Morgen, 

die sich bis heute nicht verringert hat. So sind die Ver-

kehre hinzugekommen die durch das Neubaugebiet 

Pflaumenallee entstanden. Ferner ist nach Einrichtung der 

Grundschule am Paterweg mit großem Einzugsgebiet mit 

weiterem Zielverkehr auf dem Everkeweg zur Grundschu-

le am Morgen zu rechnen. 

Somit besteht eine Abwägungsfehleinschätzung der Ver-

kehrsbelastung. 

Die Stadt Beckum wird aufgefordert, ein schlüssiges Ver-

kehrskonzept für den Everkeweg vorzulegen, das der be-

sonderen Situation „Zubringer Berufskolleg“ Rechnung 

trägt.  

wohnerinnen und Anwohner, dass die Verkehrsbe-

lastung im Everkeweg morgens deutlich höher als 

nachmittags sei, nicht belegt werden. Im Umkehr-

schluss ist auch nicht davon auszugehen, dass es 

im morgendlichen Zeitraum zu Problemen hinsicht-

lich einer leistungsfähigen Abwicklung der Verkeh-

re kommen wird. Da die Erkenntnisse der Verkehrs-

untersuchung durch die Fortschreibung bestätigt 

werden konnten, wird den Bedenken zur Verkehrs-

situation auf dem Everkeweg nicht gefolgt. 

 

2 Öffentlichkeit 2 

Schreiben vom 

2.1 Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Vorlage der uns legitimierende Vollmacht zeigen 

Keine Abwägung erforderlich.  
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23.12.2019 wir Ihnen an, dass uns xxxxxxxxx als Eigentümerin des 

Grundstücks Stauverweg 16, 59269 Beckum mit der 

Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat.  

Gegenstand unserer Beauftragung ist die öffentliche Aus-

legung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Ever-

keweg“, die bis zum 23.12.2019 erfolgt. Zu dieser Bauleit-

planung nehmen wir wie folgt Stellung:  

2.2 I. 

Das im Eigentum unserer Mandantin stehende Grund-

stück Stauverweg 16 grenzt unmittelbar östlich an das 

Plangebiet. Das Grundstück unserer Mandantin liegt im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 42 „Everkeweg“, 

der seit August 1976 in Kraft ist. Dieser Bebauungsplan 

setzt für das Grundstück unserer Mandantin ebenso wie 

für das westlich angrenzende Nachbargrundstück, das 

zur Überplanung ansteht, ein reines Wohngebiet mit 

max. 2-geschossiger Bebauung fest. Das Grundstück un-

serer Mandantin ist 1-geschossig bebaut.  

Beabsichtigt ist, im Geltungsbereich des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans „Everkeweg“ eine bis zu 3-

geschossige Bebauung zuzulassen. Es soll bei der Fest-

setzung eines reinen Wohngebiets bleiben. Des Weiteren 

soll eine Tiefgarage im künftigen Plangebiet zugelassen 

werden, in der eine Vielzahl der für die 40 Wohneinheiten 

benötigten Stellplätze eingerichtet werden sollen. Die 

Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt in unmittelbarer Nähe zum 

östlich angrenzenden Grundstück unserer Mandantin.  

 

Keine Abwägung erforderlich. 

 



 

Seite 4 von 14  Stand: 21.09.2020 

Nr. Verfasserinnen und 

Verfasser; Datum  

Nr. Stellungnahme Abwägung 

2.3 

 

II. 

Zunächst weisen wir darauf hin, dass hier eine notarielle 

Vereinbarung vom 11.01.1965 vorliegt, aufgrund derer 

auf dem Vorhabengrundstück - also dem Grundstück, 

dass das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans „Everkeweg“ bildet - eine Baulast eingetragen 

werden sollte. Diese Baulast sollte letztlich die notarielle 

Absprache öffentlich-rechtlich sichern, wonach auf dem 

Vorhabengrundstück direkt an der östlichen Grenze - 

also der Grenze zum Grundstück unserer Mandantschaft 

- ein 1 Meter breiter Streifen von Bebauung freigehalten 

werden sollte. 

Wir beantragen hiermit demgemäß eine schriftliche Aus-

kunft aus dem Baulastenverzeichnis betreffend das Vor-

habengrundstück. 

 

Der Bestand der in Bezug genommenen notariellen 

Vereinbarung und etwaiger Baulasten sind für die 

Umsetzung der Vorhabenplanung und damit auch 

für die Regelungsinhalte des in Rede stehenden 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Everke-

weg“ nicht relevant. Die Vorhabenplanung sieht in 

dem 1,00 m tiefen Bereich entlang der Nachbar-

grenze zur Einwenderin keine Bebauung und keine 

sonstigen baulichen Anlagen vor. 

 

  2.4 Im Hinblick auf das zur Festsetzung vorgesehene Maß 

der baulichen Nutzung ist festzustellen, dass die Vorha-

benplanung zwar durchaus auf die nördlich angrenzende 

Wohnbebauung Rücksicht nimmt. Im Bebauungsplan 

wird insofern im nördlichen Teilbereich des Plangebietes 

lediglich eine 2-geschossige Bebauung zugelassen. 

Demgegenüber wird im südlichen Teil des Plangebietes 

eine dreigeschossige Bebauung zugelassen. Dadurch soll 

die geplante Bebauung der südlich angrenzenden Be-

bauung angeglichen werden. Der Entwurf der Bebau-

ungsplanbegründung spricht insofern von einer „Vermitt-

lung zwischen der geplanten Bebauung und dem Umfeld, 

die sich sowohl in den geplanten Trauf- als auch den 

Wie in der Stellungnahme unter lfd. Nr. 2.2 be-

schrieben, wurde das Haus der Einwenderin einge-

schossig errichtet. Der ebenfalls dort in Bezug ge-

nommene rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 42 

„Everkeweg“ sieht für das Grundstück der Einwen-

derin eine maximal zweigeschossige Bebauung vor. 

Der Umstand, dass die Einwenderin den ihr zur Ver-

fügung stehenden planungsrechtlichen Rahmen 

nicht ausgeschöpft hat, definiert nicht den Spiel-

raum zur Einschätzung einer städtebaulichen und 

gestalterischen Verträglichkeit der Vorhabenpla-

nung. Es ist der Einwenderin unbenommen, den 

bestehenden planungsrechtlichen Rahmen auszu-
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Firsthöhen“ ausdrücke (vgl. Seite 8/9 des Entwurfs der 

Bebauungsplanbegründung, Stand: 09.10.2019). 

Letztlich ist damit jedoch im Hinblick auf die östlich an-

grenzende Bebauung - und damit insbesondere im Hin-

blick auf das Grundstück unserer Mandantschaft - festzu-

stellen, dass das Gebot der Rücksichtnahme insofern 

gänzlich außer Betracht bleibt und auch der Grundsatz 

der Gleichbehandlung nicht ansatzweise berücksichtigt 

wird.  

Konsequent und städtebaulich nachvollziehbar wäre es, 

wenn im Plangebiet auch im Hinblick auf die östlichen 

Nachbarn und letztlich zur Wahrung des Rücksichtnah-

megebots gegenüber diesen Nachbarn im südöstlichen 

Teilbereich lediglich eine maximal 2-geschossige Bebau-

ung zugelassen würde. 

schöpfen, was zu einer Verschiebung der Einschät-

zung führen würde. Die identischen Festsetzungen 

gelten auch für das derzeitige Plangebiet selbst 

sowie für die ebenfalls in Bezug genommenen süd-

lich an den Geltungsbereich des Vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes angrenzenden Flächen. 

Wenngleich die geplanten Baukörper bauord-

nungsrechtlich eine Dreigeschossigkeit aufweisen 

sollen und die Dreigeschossigkeit die bislang für 

die südlich und östlich angrenzenden Flächen fest-

gesetzte maximale Zweigeschossigkeit übersteigt, 

sind die geplanten Festsetzungen umfeldverträg-

lich. Die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen 

sehen für die beiden südlichen Gebäude eine Be-

grenzung der Traufhöhe auf maximal 6,55 m vor, 

sodass die Baukörper eine optische Zweigeschossig 

aufweisen werden (das zulässige dritte Vollge-

schoss ist demnach im Dachraum anzuordnen). Die 

Vorhabenplanung und die in Anlehnung daran ge-

troffenen Festsetzungen dokumentieren, dass die 

Belange der städtebaulichen Verträglichkeit nicht 

missachtet werden, da die Vorhabenplanung insge-

samt sensibel auf das Umfeld reagiert. Dies gilt da-

bei nicht ausschließlich in Bezug auf die nördliche 

Nachbarschaft, sondern gleichermaßen für die öst-

liche und südliche Nachbarschaft. Eine Missachtung 

des Gebotes der Rücksichtnahme liegt entspre-

chend nicht vor. Auch ein Verstoß gegen den 

Grundsatz der Gleichbehandlung ist nicht ersichtlich.  
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2.5 Neben dem vorgenannten Umstand, wonach insbeson-

dere an das Grundstück unserer Mandantin eine dreige-

schossige Bebauung herangeplant werden soll, ist festzu-

stellen, dass auch die Abfahrt/Zufahrt zu der geplanten 

Tiefgarage in unmittelbarer Nähebeziehung zum Grund-

stück unserer Mandantin geführt werden soll. Auch dies 

erachten wir für rücksichtslos. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die gutachterlich prog-

nostizierten Beurteilungspegel jedenfalls zur Nachtzeit 

die Orientierungswerte der DIN 18005 i. H. v. 35 dB(A), 

die in reinen Wohngebieten zumutbar sind, und damit 

zugleich die Immissionsrichtwerte nach der technischen 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm um bis zu 5 dB(A) 

überschreiten. Anhaltspunkte dafür, dass die Überschrei-

tung der Werte für reine Wohngebiete in der vorliegen-

den Planungssituation gerechtfertigt werden können, 

sind nicht gegeben. Sowohl das Vorhabengrundstück als 

auch das Nachbargrundstück unserer Mandantschaft lie-

gen derzeit in einem festgesetzten reinen Wohngebiet. 

Im Umfeld ist auch lediglich reine Wohnbebauung vor-

handen. Warum in dieser Situation Immissionen zumut-

bar und damit zulässig sein sollen, die diese Werte über-

schreiten, ist unverständlich. Zwar kann auch etwa in 

Mischgebieten „gesund“ gewohnt werden, jedoch ist es 

vorliegend gleichwohl verfehlt, in dem festgesetzten und 

auch faktisch vorhandenen reinen Wohngebiet Immissio-

nen zuzumuten, die die vorgenannten Werte für reine 

Wohngebiete überschreiten.  

Dieser Aspekt ist im Übrigen nicht nur im Hinblick auf die 

Gemäß § 1 (6) Ziffer 1 BauGB sind bei der Aufstel-

lung von Bebauungsplänen u.a. die Sicherstellung 

gesunder Wohnverhältnisse insbesondere zu be-

rücksichtigen. Diese sind nach der ständigen Recht-

sprechung bis hin zu den Immissionsrichtwerten in 

Höhe von 60 / 45 dB(A) tags / nachts gegeben. Als 

Grundlage für die Einordnung ermittelter Lärmpe-

gel dienen die Technische Anlage zum Schutz ge-

gen Lärm (TA Lärm) und die Parkplatzlärmstudie. 

Die von Stellplätzen bzw. Tiefgaragen-Zufahrten in 

Wohnanlagen ausgehenden Geräusch-Immissionen 

werden allgemein als sozialadäquat eingestuft. Es 

handelt sich dabei um Emissionen einer unzweifel-

haft für ein reines Wohngebiet typischen Nutzung. 

Gegenstand der Abwägung hinsichtlich der Belan-

ge des Immissionsschutzes ist daher, ob bei der 

geplanten Anordnung der Stellplätze und der Tief-

garagen-Zufahrt weiterhin gesunde Wohnverhält-

nisse an den benachbarten Wohnhäusern gewahrt 

bleiben. 

Die Untersuchungsergebnisse des vorliegenden 

schalltechnischen Gutachtens (Akus GmbH, August 

2019) zeigen, dass nach Umsetzung der Vorhaben-

planung an allen benachbarten Wohnhäusern 

tagsüber Beurteilungspegel von ≤ 45 dB(A) sowie 

nachts Beurteilungspegel von ≤ 40 dB(A) zu erwar-

ten sind. Die diesbezüglich durchgeführten Schal-

lausbreitungsberechnungen zeigen, dass an den 

benachbarten Wohnhäusern gesunde Wohnver-
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Nachbarschaft, sondern auch im Plangebiet selbst rele-

vant, sodass unseres Erachtens äußerst fraglich ist, ob der 

Bebauungsplan abwägungsfehlerfrei als Satzung be-

schlossen werden kann, wenn letztlich nicht sichergestellt 

werden kann, dass die Orientierungswerte und Immissi-

onsrichtwerte für reine Wohngebiete ganztägig - also 

auch nachts - gewahrt werden. 

hältnisse weiterhin gegeben sind. Gesunde Wohn-

verhältnisse werden folglich auch nach Umsetzung 

der Vorhabenplanung gegeben sein. 

Ein Beispiel zur Verdeutlichung dieser Betrach-

tungsweise: Um die Spitzenpegel nach der TA Lärm 

in einem allgemeinen Wohngebiet im Nachtzeit-

raum zu überschreiten, reicht es bei freier Schal-

lausbreitung aus, innerhalb eines Abstandes von 

30 Metern zum Immissionsort eine Autotür zuzu-

schlagen. Danach wäre selbst eine Benachbarung 

von Einfamilienhäusern nur in beträchtlichem Ab-

stand zueinander möglich. Dies greift aufgrund der 

vorstehend beschriebenen Einstufung der von 

Stellplätzen bzw. Tiefgaragen-Zufahrten in Wohn-

anlagen ausgehenden Geräusch-Immissionen als 

sozialadäquat nicht. 

2.6 Demgemäß bietet es sich auch in immissionsschutzrecht-

licher Hinsicht an, die Planung zu verkleinern und weni-

ger Wohneinheiten als bislang beabsichtigt, zuzulassen. 

Mit der Verkleinerung des Baukörpers im südöstlichen 

Teil des Plangebiets ist es somit voraussichtlich nicht nur 

möglich, die Immissionsschutzbelange im und am Plan-

gebiet abwägungsfehlerfrei zu berücksichtigen, sondern 

zugleich auch dem Rücksichtnahmegebot gegenüber 

dem Grundstück unserer Mandantschaft hinreichend 

Rechnung zu tragen. 

Wir regen dementsprechend an, die Planung jedenfalls 

dahingehend angemessen und den Nachbarn gegenüber 

Die Belange des Immissionsschutzes werden in der 

städtebaulichen Abwägung fehlerfrei berücksich-

tigt. Eine Reduzierung der Zahl der Wohnungen ist 

aus immissionsschutzrechtlicher Sicht weder erfor-

derlich, noch mit Verweis auf die Abwägung zur 

vorstehenden Nr. 2.5 zielführend. Die Planung ver-

stößt mithin nicht gegen das Gebot der Rücksicht-

nahme, sodass der Anregung zur Reduzierung der 

Vorhabenplanung nicht gefolgt wird.  
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rücksichtsvoll zu verkleinern, dass allenfalls im südwestli-

chen Teilbereich des Plangebiets eine dreigeschossige 

Bebauung und im übrigen Plangebiet eine maximal 2-

geschossige Bebauung zugelassen wird. 

Wir bitten darum, uns über den Fortgang der Planung 

unterrichtet zu halten.  

Für Rückfragen und eine vertiefende Erörterung stehen 

wir gerne zur Verfügung. 

 

  



 

Seite 9 von 14  Stand: 21.09.2020 

Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (22.11. – 23.12.2019) 

Nr. Verfasserinnen und 

Verfasser; Datum  

Nr. Stellungnahme Abwägung 

1 

 

PLEdoc GmbH 

Schreiben vom 

25.11.2019 

1.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen 

Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete Versorgungs-

anlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. 

Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen 

werden: 

- Open Grid Europe GmbH, Essen 

- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

- Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbay-

ern, Schwaig bei Nürnberg 

- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), 

Essen 

- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH 

(METG), Essen 

- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & 

Co. KG (NETG), Dortmund 

- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 

- GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher 

Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, 

- Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc 

GmbH) 

- Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan 

markierte Bereich. Dort dargestellte Leitungsverläufe die-

nen nur zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Pro-

jektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung 

mit uns. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
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2 Westnetz GmbH 

Schreiben vom 

27.11.2019 

2.1 Keine Anregungen oder Bedenken. Keine Abwägung erforderlich. 

3 Wasserversorgung 

Beckum GmbH 

Schreiben vom 

02.12.2019 

3.1 Keine Anregungen oder Bedenken. Keine Abwägung erforderlich. 

4 LWL-Archäologie 

für Westfalen 

Schreiben vom 

03.12.2019 

4.1 Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 

o. g. Planung. Unser Referat Paläontologie weist jedoch 

darauf hin, dass im Planungsgebiet bislang unbekannte 

paläontologische Bodendenkmäler in Form von Fossilien 

(versteinerte Überreste von Pflanzen und Tieren) aus der 

Oberkreide (Campanium, Beckum-Schichten) angetroffen 

werden können. Aus diesem Grund bitten wir, in den Be-

bauungsplan folgende Hinweise aufzunehmen: 

1. Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor 

Beginn) der LWL-Archäologie für Westfalen, An den 

Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum 

für Naturkunde, Referat Paläontologie, Sentruper Stra-

ße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen. 

2. Der LWL-Archäologie für Westfalen oder der Gemein-

de als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler 

(kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch Verände-

rungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-

schaffenheit, Fossilien) unverzüglich zu melden. Ihre 

Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 15 

und 16 DSchG). 

Die archäologischen Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen. Die im Entwurf des Vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes bereits enthaltenen Hinweise 

unter der Rubrik „Bodendenkmäler“ werden zur Sat-

zung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

gemäß den Ausführungen des LWL – Archäologie 

für Westfalen aktualisiert. 
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3. Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauf-

tragten ist das Betreten der betroffenen Grundstücke 

zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder palä-

ontologische Untersuchungen durchführen zu können 

(§ 28 DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind 

für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten. 

5 Energieversorgung 

Beckum GmbH & 

Co. KG 

Schreiben vom 

11.12.2019 

5.1 Aus versorgungstechnischer Sicht bestehen gegen die 

Änderungen des Bebauungsplanes unsererseits keine 

Bedenken. Auch weitere Anregungen werden nicht gel-

tend gemacht. 

Die Stellungnahme betrifft sowohl die elektrotechnische 

als auch die gastechnischen Belange der Energieversor-

gung Beckum GmbH & Co. KG. 

Wir danken für die Beteiligung und bitten um weitere 

Verfahrensbeteiligung. 

Keine Abwägung erforderlich. 

6 Kreis Warendorf, 

Bauamt 

Schreiben vom 

17.12.20219 

6.1 Untere Naturschutzbehörde: 

Gegen die geplante Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans bestehen aus naturschutzrechtlicher 

Sicht keine Bedenken unter Berücksichtigung nachfol-

gender Anregungen und Hinweise: 

Den Ausführungen der artenschutzrechtlichen Prüfung 

stimme ich zu und bitte die im Bebauungsplan unter 

Hinweisen genannten Maßnahmen im Rahmen der Bau-

feldräumung/Gehölzfällung/Dacharbeiten am Bestands-

gebäude zu beachten. 

Keine Abwägung erforderlich. 

6.2 Untere Wasserbehörde: Keine Abwägung erforderlich. 
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 Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wird der Pla-

nung inhaltlich zugestimmt. 

6.3 

 

Untere Bodenschutzbehörde: 

Weder das Kataster des Kreises über altlastverdächtige 

Flächen und Altlasten noch das Verzeichnis über Altabla-

gerungen, Altstandorte und schädliche Bodenverände-

rungen enthalten zur Zeit Eintragungen im Plange-

biet/Änderungsbereich und im Untersuchungsgebiet der 

Umweltprüfung. 

Auch darüber hinaus liegen hier keine Anhaltspunkte vor, 

die den Verdacht einer Altlast oder schädlichen Boden-

veränderung begründen. 

Bezüglich der Umweltprüfung werden Belange des Bo-

denschutzes in der Begründung /im Umweltbericht auch 

vom Umfang und Detaillierungsgrad her in ausreichen-

dem Maße berücksichtigt. Ergänzungen sind aus meiner 

Sicht nicht erforderlich. 

Die Hinweise der Unteren Bodenschutzbehörde 

werden zur Kenntnis genommen. Die Planbegrün-

dung wird zur Satzung in Kapitel 10.5 dahingehend 

ergänzt, dass auch der Unteren Bodenschutzbehör-

de des Kreises Warendorf keine Anhaltspunkte für 

den Verdacht einer Altlast oder schädlicher Boden-

veränderung vorliegen. 

6.4 Bauamt: 

Hinweis in eigener Sache: 

Der Kreis Warendorf arbeitet derzeit verstärkt an der Di-

gitalisierung. Vorgänge in der Bauleitplanung werden 

daher im Kreisbauamt nur noch digital angelegt. 

Da die digitalen Planunterlagen über das System Tetra-

eder auf der Website der Stadt Beckum abgerufen wer-

den können, so sind bei der Beteiligung keine Papierun-

terlagen mehr erforderlich. Ich bitte daher von der Zu-

Keine Abwägung erforderlich. 
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sendung diverse Ausfertigungen auf Papier künftig abzu-

sehen. 

Die im Rahmen der Bauleitplanung anfallenden Mittei-

lungen (Beteiligung im Verfahren, über die Beschlussfas-

sung zu vorgetragenen Anregungen, Mitteilung über die 

Rechtskraft eines Planes, sonstige Mitteilungen … etc.) 

bitte ich künftig jeweils gleichzeitig an folgende e-Mail-

Adressen zu senden: 

xxxxxxxxxx@kreis-warendorf.de 

xxxxxxxxxx@kreis-warendorf.de 

xxxxxxxxxx@kreis-warendorf.de 

7 LWL – Denkmal-

pflege, Landschafts- 

und Baukultur in 

Westfalen 

Schreiben vom 

19.12.2019 

7.1 Auf dem Grundstück Everkeweg 13 (Flur 35 Gemarkung 

Beckum, Flurstück 595) sollen vier Mehrfamilienhäuser 

mit einer Tiefgarage realisiert werden. Derzeit befindet 

sich auf dem ca. 5.100 m² großen Grundstück eine Villa 

mit Garage aus den 1950er Jahren unter einem großen 

Schieferdach. Der dazugehörige Garten vor und hinter 

dem Haus ist zum Zeitpunkt der Trägerbeteiligung be-

reits gerodet. 

Die Prüfung der Unterlagen hat ergeben, dass es sich bei 

dieser Villa, Everkeweg 13 aufgrund des äußeren Erschei-

nungsbildes um ein Denkmal im Sinne des DSchG NRW 

handeln könnte. Um die Denkmaleigenschaft des Objek-

tes festzustellen, ist es sinnvoll, einen Ortstermin mit der 

Unteren Denkmalbehörde und der LWL-Denkmalpflege, 

Landschafts- und Baukultur in Westfalen, 

Herrn Hofmann (0251-591 6340) zu vereinbaren. Im Falle 

Die Stellungnahme des LWL – Denkmalpflege, 

Landschafts- und Baukultur in Westfalen – vom 

19.12.2019 wird zur Kenntnis genommen. In Folge 

der Stellungnahme ist eine Prüfung des Bestands-

gebäudes auf Denkmalwert erfolgt. Mit Anordnung 

vom 20.12.2019 wurde zudem eine vorläufige Un-

terschutzstellung gemäß § 4 des Gesetzes zum 

Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande 

Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW) vorgenommen. 

Siehe hierzu auch die nachstehende Abwägung un-

ter Nummer 8. 

 



 

Seite 14 von 14  Stand: 21.09.2020 

Nr. Verfasserinnen und 

Verfasser; Datum  

Nr. Stellungnahme Abwägung 

einer Abbruchanzeige für die Villa, Everkeweg 13 sollte 

aus Sicht des Denkmalfachamtes eine vorläufige Unter-

schutzstellung gem. § 4 DschG NRW verfügt werden, um 

eine fachgerechte Denkmalwertprüfung zu ermöglichen. 

8 

 

LWL – Denkmal-

pflege, Landschafts- 

und Baukultur in 

Westfalen 

Schreiben vom 

02.03.2020 

8.1 Vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten 

Planverfahren.  

Mit email vom 17.2.2020 teilte unser Haus der Stadt 

Beckum mit, dass es sich bei der innerhalb des Geltungs-

bereiches des o.g. Bebauungsplans gelegenen Villa, Ever-

keweg 13, Beckum um kein Denkmal handelt. Aufgrund 

dieser Tatsache bestehen aus denkmalfachlicher Sicht 

nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bedenken gegen 

das o.g. Planverfahren. 

 

Mit E-Mail vom 17.02.2020 teilt der LWL mit, dass 

sich eine Denkmaleigenschaft des Bestandsgebäu-

des im Sinne des § 2 des Gesetzes zum Schutz und 

zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-

Westfalen (DSchG NRW) nicht hinreichend begrün-

den lässt. Die gerechtfertigte vorläufige Unter-

schutzstellung vom 20.12.2019 wurde aus diesem 

Grund vom Schul-, Kultur- und Sportausschuss der 

Stadt Beckum am 27.02.2020 wieder aufgehoben 

und das Denkmal aus der Denkmalliste gelöscht. 

Die Belange des Denkmalschutzes stehen einer Um-

setzung der Vorhabenplanung und damit dem Voll-

zug des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

nicht entgegen. Dies bestätigt der LWL – Denkmal-

pflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen – 

mit Schreiben vom 02.03.2020. 
 

Beckum, im September 2020 

Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung 
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